
ERWEITERTER  LANDESAUSSCHUSS  DER  ÄRZTE,  KRANKENKASSEN  
UND  BADEN-WÜRTTEMBERGISCHEN  KRANKENHAUSGESELLSCHAFT  

FÜR  BADEN-WÜRTTEMBERG 
Postfach 80 06 08  70506 Stuttgart   Geschäftsstelle: Albstadtweg 11   Tel: 0711 7875-3675  

Fax: 0711 7875-483917   E-Mail: asv-bw@kvbawue.de

Anzeige der Änderung des interdisziplinären Teams 
-Teamleitung/Kernteam-

Name der Teamleitung: 

ASV-Indikation: 

Angaben des neu aufzunehmenden Mitglieds: 
Name: 

Adresse (Krankenhaus/Praxis): 

Funktion (falls KH): 

ASV-Fachgebiet: 

Facharztbezeichnung1: 

ggf. Schwerpunktbezeichnung: 
ggf. Zusatzbezeichnung: 

Art der Änderung  neue Teamleitung  Kernteammitglied 

Art der Teilnahme:  Krankenhausarzt  ermächtigter Arzt 

 zugelassener Vertragsarzt  Anstellung bei Ver-
              tragsarzt/MVZ 

Die Leistungserbringung innerhalb der ASV mit dem in dieser Anzeige benannten Team-
mitglied beginnt zum _____________________.2 

(Das Beginndatum sollte frühestens 4 Wochen nach Anzeigestellung sein.) 

1 Bitte geben Sie hierbei nur die für die Teilnahme an der ASV relevanten Facharzt- Schwerpunkt- und Zusatz-
bezeichnungen an. 
2 Bitte beachten Sie hierbei die Vorgaben des Gesetzes, wonach das angezeigte Team erst nach Ablauf einer 
Frist von zwei Monaten nach Eingang der Anzeige zur Teilnahme an der ambulanten spezialfachärztlichen Ver-
sorgung berechtigt ist, es sei denn, das genannte Krankenhaus erhält vom erweiterten Landesausschuss einen 
anderslautenden Bescheid. Innerhalb der genannten Frist wird der erweiterte Landesausschuss die Anzeige prü-
fen, um festzustellen, ob die Voraussetzungen des Gesetzes und der hierzu ergangenen Richtlinie erfüllt sind.
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Folgende Anlagen sind beizufügen: 

 Kopie der Approbation 

und 

 Kopie der Facharzturkunde 

sowie falls vorhanden 

 Kopie der Schwerpunktbezeichnung 

 Kopie der Zusatzbezeichnung 

oder alternativ 

 Die Geschäftsstelle des erweiterten Landesausschuss wird bevollmächtigt, die  
im Arztregister der Kassenärztlichen Vereinigung geführten Registerakten des neuen 
Mitgliedes im Rahmen des Berechtigungsverfahrens einzusehen und die hierfür not-
wendigen Urkunden zwecks eigener Verwendung zu kopieren und zu den Akten zu 
nehmen.3

sowie 

 Kooperationsvertrag4 (mit der Teamleitung bzw. dessen Vertretungsberechtigten5)  

oder 

 bei ASV-Indikationsgebieten der Anlage 1.1a (onkologische Erkrankungen) der 
ASV-Richtlinie und insofern das aufzunehmende Mitglied nicht dem Sektor der Team-
leitung entstammt: aktualisierte ASV-Kooperation nach § 10 der ASV-Richtlinie6

und 

 Anlage „Qualitätssicherungsvereinbarungen nach § 135 Absatz 2 SGB V zu …“ 7

3 Bei Wahl dieser Option erübrigt es sich, Kopien der Approbation, Facharzt-, Schwerpunkt- und Zusatzbezeich-
nung beizulegen. Hierzu ist es erforderlich, dass das Teammitglied im Arztregister geführt wird und diese Anzeige 
unterschreibt. 
4 Ein Vertrag des kooperierenden Arztes oder der kooperierenden Institution mit der Teamleitung (bzw. den jewei-
ligen Vertretungsberechtigten5), der die Kooperation innerhalb der ASV regelt, ist hier ausreichend.  
5 Der Vertretungsberechtigte eines Teammitgliedes (aus einem Krankenhaus oder MVZ) ist die Geschäftsführung 
dieser Einrichtung 
6 Ein Vertrag des kooperierenden Arztes oder der kooperierenden Institution mit allen Kernteammitgliedern inklu-
sive der Teamleitung (bzw. den jeweiligen Vertretungsberechtigten5), der die Anforderungen von § 10 der ASV-
Richtlinie erfüllt, ist hier ausreichend. 
7 Bitte wählen Sie hierzu die entsprechende indikationsspezifische Anlage aus, lassen diese von der Teamleitung 
bzw. dessen Vertretungsberechtigten unterschreiben und legen diese bei. 
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Versicherungserklärung 

Mit der Unterschrift bestätigen wir, die Voraussetzungen zur Teilnahme an der ambulanten spe-
zialfachärztlichen Versorgung nach § 116b SGB V sowie die dazugehörigen gesetzlichen Vorga-
ben zu erfüllen. Uns ist bekannt, dass wir verpflichtet sind, unverzüglich gegenüber dem erwei-
terten Landesausschuss anzuzeigen, falls wir diese Voraussetzungen nicht mehr erfüllen. Wir 
sind auch verpflichtet, während der Teilnahme an der ASV Stichprobenprüfungen zu dulden. 

Wir versichern die Richtigkeit der Angaben sowie der eingereichten Unterlagen. Uns ist bekannt, 
dass bei nicht wahrheitsgemäßen Angaben die Genehmigung widerrufen werden kann und die 
bis dato erbrachten Leistungen nicht vergütet werden. 

Für Vertragsarztteams:8  

Mit meiner Unterschrift erteile ich der  

Teamleitung die Bevollmächtigung, in mei-

nem Namen Erklärungen im Zusammen-

hang mit diesem Anzeigeverfahren zur Teil-

nahme an der ASV gegenüber dem erwei-

terten Landesausschuss abzugeben und in 

meinem Namen Erklärungen vom erweiter-

ten Landesausschuss entgegenzunehmen, 

insbesondere Bescheide des erweiterten 

Landesausschusses in meinem Namen zu 

empfangen.  

Für Krankenhausteams:9  

Mit meiner Unterschrift erteile ich der  

Geschäftsführung des anzeigenden Kran-

kenhauses die Bevollmächtigung, in mei-

nem Namen Erklärungen im Zusammen-

hang mit diesem Anzeigeverfahren zur Teil-

nahme an der ASV gegenüber dem erwei-

terten Landesausschuss abzugeben und in 

meinem Namen Erklärungen vom erweiter-

ten Landesausschuss entgegenzunehmen, 

insbesondere Bescheide des erweiterten 

Landesausschusses in meinem Namen zu 

empfangen.

________________________ __________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift und Stempel 

(Teamleitung/Vertretungsberechtigter5)  

________________________ __________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift und Stempel 

(neues Mitglied/Vertretungsberechtigter5)

5 Der Vertretungsberechtigte eines Teammitgliedes (aus einem Krankenhaus oder MVZ) ist die Geschäftsführung dieser 
Einrichtung.  
8 Ist die Teamleitung der vertragsärztlichen Versorgung (§ 95 SGB V) zugeordnet, handelt es sich um ein Vertragsarztteam. 
9 Ist die Teamleitung dem stationären Bereich (§ 108 SGB V) zugeordnet, handelt es sich um ein Krankenhausteam.
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Qualitätssicherungsvereinbarungen nach § 135 Absatz 2 SGB V zu  
Tuberkulose und atypischer Mykobakteriose 

Es wird bestätigt, dass das Team die Leistungen, welche den Anforderungen des § 135 Abs. 2 
SGB V unterliegen, unter Einhaltung der hier beinhalteten Voraussetzungen in fachlicher, apparati-
ver, baulicher, organisatorischer, personeller und hygienischer Hinsicht erbringt. 

Aktuell handelt es sich hierbei insbesondere um nachfolgende Richtlinien und Vereinbarungen: 

Ambulantes Operieren:  
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zum ambulanten 
Operieren 
Bluttransfusionen: 
Richtlinien zur Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen und zur Anwendung von Blutprodukten 
(Hämotherapie) der Bundesärztekammer 
Kernspintomographie-Vereinbarung: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Untersuchungen in der Kernspintomographie (Kernspintomographie-Vereinbarung) 
Koloskopie: 
Voraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Ausführung und Abrechnung von koloskopi-
schen Leistungen 
Labor: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Erbringung von spe-
ziellen Untersuchungen der Laboratoriumsmedizin (Qualitätssicherungsvereinbarung Spezial-Labor) 
Langzeit-EKG: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Langzeit-elektrokardiographischen Untersuchungen 
Strahlendiagnostik und -therapie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Untersuchungen in der diagnostischen Radiologie und Nuklearmedizin und von Strahlenthe-
rapie (Vereinbarung zur Strahlendiagnostik und -therapie) 
Ultraschall: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Ultraschalldiagnostik  

________________________      _________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift  

(Teamleitung/Vertretungsberechtigter6)

6 Der Vertretungsberechtigte eines Teammitgliedes (aus einem Krankenhaus oder MVZ) ist die Geschäftsführung dieser Einrichtung. 
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Qualitätssicherungsvereinbarungen nach § 135 Absatz 2 SGB V zu  
Gastrointestinalen Tumoren und Tumoren der Bauchhöhle 

Es wird bestätigt, dass das Team die Leistungen, welche den Anforderungen des § 135 Abs. 2 
SGB V unterliegen, unter Einhaltung der hier beinhalteten Voraussetzungen in fachlicher, apparati-
ver, baulicher, organisatorischer, personeller und hygienischer Hinsicht erbringt. 

Aktuell handelt es sich hierbei insbesondere um nachfolgende Richtlinien und Vereinbarungen: 

Ambulantes Operieren:  
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zum ambulanten Operieren 
Kernspintomographie-Vereinbarung: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Untersuchungen in der Kernspintomographie (Kernspintomographie-Vereinbarung) 
MR-Angiographie: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur MR-Angiografie 
(Qualitätssicherungsvereinbarung zur MR-Angiografie) 
Koloskopie: 
Voraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Ausführung und Abrechnung von koloskopischen 
Leistungen 
Dünndarm-Kapselendoskopie zur Abklärung obskurer gastrointestinaler Blutungen:  
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V 
für die Dünndarm-Kapselendoskopie zur Abklärung obskurer gastrointestinaler Blutungen 
Labor: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Erbringung von spe-
ziellen Untersuchungen der Laboratoriumsmedizin (Qualitätssicherungsvereinbarung Spezial-Labor) 
Molekulargenetik: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Erbringung von 
molekulargenetischen Untersuchungen bei monogenen Erkrankungen (Qualitätssicherungsver-
einbarung Molekulargenetik) 
Onkologie: 
Vereinbarung über die qualifizierte ambulante Versorgung krebskranker Patienten „Onkologie-
Vereinbarung“ (Anlage 7 zum Bundesmantelvertrag-Ärzte) 
Strahlendiagnostik und -therapie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Untersuchungen in der diagnostischen Radiologie und Nuklearmedizin und von Strahlenthe-
rapie (Vereinbarung zur Strahlendiagnostik und -therapie) 
Psychotherapie: 
Vereinbarung über die Anwendung von Psychotherapie in der vertragsärztlichen Versorgung 
(Psychotherapie-Vereinbarung; Anlage 1 Bundesmantel-Vertrag-Ärzte) 
Schmerztherapie: 
Qualitätssicherungsvereinbarung zur schmerztherapeutischen Versorgung 
chronisch schmerzkranker Patienten gem. § 135 Abs. 2 SGB V 
Ultraschall: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Ultraschalldiagnostik 
Langzeit-EKG: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Langzeit-elektrokardiographischen Untersuchungen 

________________________      _________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift  

(Teamleitung/Vertretungsberechtigter6)

6 Der Vertretungsberechtigte eines Teammitgliedes (aus einem Krankenhaus oder MVZ) ist die Geschäftsführung dieser Einrichtung. 
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Qualitätssicherungsvereinbarungen nach § 135 Absatz 2 SGB V zu  
Marfan-Syndrom 

Es wird bestätigt, dass das Team die Leistungen, welche den Anforderungen des § 135 Abs. 2 SGB 
V unterliegen, unter Einhaltung der hier beinhalteten Voraussetzungen in fachlicher, apparativer, 
baulicher, organisatorischer, personeller und hygienischer Hinsicht erbringt. 

Aktuell handelt es sich hierbei insbesondere um nachfolgende Richtlinien und Vereinbarungen: 

Ambulantes Operieren:  
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zum ambulanten 
Operieren 
Bluttransfusionen: 
Richtlinien zur Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen und zur Anwendung von Blutprodukten 
(Hämotherapie) der Bundesärztekammer 
Qualitätssicherungsvereinbarung zur Herzschrittmacherkontrolle 
Kernspintomographie-Vereinbarung: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Untersuchungen in der Kernspintomographie (Kernspintomographie-Vereinbarung) 
Labor: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Erbringung von spe-
ziellen Untersuchungen der Laboratoriumsmedizin (Qualitätssicherungsvereinbarung Spezial-Labor) 
Langzeit-EKG: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Langzeit-elektrokardiographischen Untersuchungen 
Invasive Kardiologie 

MR-Angiographie: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur MR-Angiografie 
(Qualitätssicherungsvereinbarung zur MR-Angiografie) 
Psychotherapie: 
Vereinbarung über die Anwendung von Psychotherapie in der vertragsärztlichen Versorgung, u.a. 
Grundversorgung, Übende Verfahren  
(Psychotherapie-Vereinbarung; Anlage 1 Bundesmantel-Vertrag-Ärzte) 
Strahlendiagnostik und -therapie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Untersuchungen in der diagnostischen Radiologie und Nuklearmedizin, von Strahlentherapie, 
allgemeiner Röntgendiagnostik und Computertomographie (Vereinbarung zur Strahlendiagnostik 
und -therapie) 
Ultraschall: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Ultraschalldiagnostik 

________________________      _________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift  

(Teamleitung/Vertretungsberechtigter6)

6 Der Vertretungsberechtigte eines Teammitgliedes (aus einem Krankenhaus oder MVZ) ist die Geschäftsführung dieser Einrichtung.
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Qualitätssicherungsvereinbarungen nach § 135 Absatz 2 SGB V zu  
Mammakarzinom und/oder andere gynäkologische Tumore 

Es wird bestätigt, dass das Team die Leistungen, welche den Anforderungen des § 135 Abs. 2 
SGB V unterliegen, unter Einhaltung der hier beinhalteten Voraussetzungen in fachlicher, apparati-
ver, baulicher, organisatorischer, personeller und hygienischer Hinsicht erbringt. 

Aktuell handelt es sich hierbei insbesondere um nachfolgende Richtlinien und Vereinbarungen: 

Für Mammakarzinome und andere gynäkologische Tumore 

Ambulantes Operieren:  
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zum ambulanten 
Operieren 
EBM Genehmigungen aus dem Gebiet der Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe  
MRSA nach EBM 
Kernspintomographie-Vereinbarung: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Untersuchungen in der Kernspintomographie (Kernspintomographie-Vereinbarung) 
Labor: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Erbringung von spe-
ziellen Untersuchungen der Laboratoriumsmedizin (Qualitätssicherungsvereinbarung Spezial-Labor) 
Langzeit-EKG: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Langzeit-elektrokardiographischen Untersuchungen 
Mammographie kurativ: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur kurativen Mam-
mographie (Mammographie-Vereinbarung) 
Molekulargenetik: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Erbringung von 
molekulargenetischen Untersuchungen bei monogenen Erkrankungen (Qualitätssicherungsver-
einbarung Molekulargenetik) 
MR-Angiographie: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur MR-Angiografie 
(Qualitätssicherungsvereinbarung zur MR-Angiografie) 
Onkologie: 
Vereinbarung über die qualifizierte ambulante Versorgung krebskranker Patienten „Onkologie-
Vereinbarung“ (Anlage 7 zum Bundesmantelvertrag-Ärzte) 
Physikalisch Medizinische Leistung 
Einheitlicher Bewertungsmaßstab (EBM) Kapitel 30.4 Nr.1. 
Psychotherapie: 
Vereinbarung über die Anwendung von Psychotherapie in der vertragsärztlichen Versorgung, u.a. 
Grundversorgung und Übende Verfahren (Psychotherapie-Vereinbarung; Anlage 1 Bundesman-
tel-Vertrag-Ärzte); Richtlinie des Gemeinsamen Bundesauschusses über die Durchführung der 
Psychotherapie (Psychotherapie-Richtlinie) 
Schmerztherapie: 
Qualitätssicherungsvereinbarung zur schmerztherapeutischen Versorgung chronisch schmerz-
kranker Patienten gem. § 135 Abs. 2 SGB V 
Strahlendiagnostik und -therapie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Untersuchungen in der diagnostischen Radiologie und Nuklearmedizin, von Strahlentherapie 
und Computertomographie (Vereinbarung zur Strahlendiagnostik und -therapie) 
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Ultraschall: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Ultraschalldiagnostik 
Interventionelle Radiologie:  
Qualitätssicherungsvereinbarung zur interventionellen Radiologie Vereinbarung von Qualitätssi-
cherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur interventionellen Radiologie (Qualitätssiche-
rungsvereinbarung zur interventionellen Radiologie) 
Zytologie:  
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur zytologischen 
Untersuchung von Abstrichen der Cervix uteri 
(Qualitätssicherungsvereinbarung Zervix-Zytologie) 

Für gynäkologische Tumore zusätzlich 

Koloskopie: 
Voraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Ausführung und Abrechnung von koloskopi-
schen Leistungen 

Für Mammakarzinome zusätzlich 

Vakuumbiopsie der Brust: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Vakuumbiopsie 
der Brust 

________________________      _________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift  

(Teamleitung/Vertretungsberechtigter6)

6 Der Vertretungsberechtigte eines Teammitgliedes (aus einem Krankenhaus oder MVZ) ist die Geschäftsführung dieser Einrichtung.
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Qualitätssicherungsvereinbarungen nach § 135 Absatz 2 SGB V zu  
Pulmonaler Hypertonie 

Es wird bestätigt, dass das Team die Leistungen, welche den Anforderungen des § 135 Abs. 2 
SGB V unterliegen, unter Einhaltung der hier beinhalteten Voraussetzungen in fachlicher, apparati-
ver, baulicher, organisatorischer, personeller und hygienischer Hinsicht erbringt. 

Aktuell handelt es sich hierbei insbesondere um nachfolgende Richtlinien und Vereinbarungen: 

Ambulantes Operieren:  
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zum ambulanten 
Operieren; 
Herzschrittmacher-Kontrollen: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Funktionsanalyse 
eines Herzschrittmachers (Qualitätssicherungsvereinbarung zur Herzschrittmacher-Kontrolle) 

Interventionelle Radiologie: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur interventionel-
len Radiologie (Qualitätssicherungsvereinbarung zur interventionellen Radiologie) 
Kernspintomographie-Vereinbarung: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen 
gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung von Untersuchungen in der Kernspintomographie 
(Kernspintomographie-Vereinbarung) 
MR-Angiographie: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur MR-Angiografie 
(Qualitätssicherungsvereinbarung zur MR-Angiografie) 
Physikalisch Medizinische Leistung: 
Einheitlicher Bewertungsmaßstab (EBM) Kapitel 30.3 Nr.1 und 30.4 Nr.1. 
Labor: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Erbringung von spe-
ziellen Untersuchungen der Laboratoriumsmedizin (Qualitätssicherungsvereinbarung Spezial-Labor) 

Strahlendiagnostik und -therapie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Untersuchungen in der diagnostischen Radiologie und Nuklearmedizin und von Strahlenthe-
rapie (Vereinbarung zur Strahlendiagnostik und -therapie) 
Psychotherapie: 
Vereinbarung über die Anwendung von Psychotherapie in der vertragsärztlichen Versorgung 
(Psychotherapie-Vereinbarung; Anlage 1 Bundesmantel-Vertrag-Ärzte) 
Schlafbezogene Atmungsstörungen: 
Qualitätssicherungsvereinbarung gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Diagnostik und Therapie 
schlafbezogener Atmungsstörungen 
Ultraschall: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Ultraschalldiagnostik 

Langzeit-EKG: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Langzeit-elektrokardiographischen Untersuchungen 

________________________      _________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift  

(Teamleitung/Vertretungsberechtigter6)

6 Der Vertretungsberechtigte eines Teammitgliedes (aus einem Krankenhaus oder MVZ) ist die Geschäftsführung dieser Einrichtung.
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Qualitätssicherungsvereinbarungen nach § 135 Absatz 2 SGB V zu  
Mukoviszidose 

Es wird bestätigt, dass das Team die Leistungen, welche den Anforderungen des § 135 Abs. 2 
SGB V unterliegen, unter Einhaltung der hier beinhalteten Voraussetzungen in fachlicher, apparati-
ver, baulicher, organisatorischer, personeller und hygienischer Hinsicht erbringt. 

Aktuell handelt es sich hierbei insbesondere um nachfolgende Richtlinien und Vereinbarungen: 

Molekulargenetik  
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Erbringung von 
molekulargenetischen Untersuchungen bei monogenen Erkrankungen  
Richtlinien zur Empfängnisregelung und zum Schwangerschaftsabbruch des Gemeinsamen Bun-
desausschusses (GNRn 01821, 01822) 
Kernspintomographie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen 
gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung von Untersuchungen in der Kernspintomographie  
Koloskopie: 
Voraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Ausführung und Abrechnung von koloskopi-
schen Leistungen 
Otoakustische Emissionen 
Bestimmung der otoakustischen Emissionen nach der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses zu Untersuchungs- und Behandlungsmethoden der vertragsärztlichen Versorgung, An-
lage I, Nr. 5 
Physikalisch Medizinische Leistung 
Einheitlicher Bewertungsmaßstab (EBM) Kapitel 30.4 Nr.1 

Psychosomatik  
Vereinbarung über die Anwendung von Psychotherapie in der vertragsärztlichen Versorgung 
Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Durchführung der Psychotherapie 
(Psychotherapie-Richtlinien) 

Strahlendiagnostik und -therapie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Untersuchungen in der diagnostischen Radiologie und Nuklearmedizin und von Strahlenthe-
rapie (Vereinbarung zur Strahlendiagnostik und -therapie) 
Sozialpädiatrie (nur bei Behandlung von Kindern und Jugendlichen notwendig). Einheitlicher Be-
wertungsmaßstab (EBM) Kapitel 4.2.4 Nr. 1 (GRN 04356) 
Ultraschall: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Ultraschalldiag-
nostik 
Langzeit-EKG: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Langzeit-elektrokardiographischen Untersuchungen 
Labor 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Erbringung von spe-
ziellen Untersuchungen der Laboratoriumsmedizin (Qualitätssicherungsvereinbarung Spezial-Labor) 

________________________      _________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift  

(Teamleitung/Vertretungsberechtigter6)

6 Der Vertretungsberechtigte eines Teammitgliedes (aus einem Krankenhaus oder MVZ) ist die Geschäftsführung dieser Einrichtung. 
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Qualitätssicherungsvereinbarungen nach § 135 Absatz 2 SGB V zu  
Rheumatologische Erkrankungen 

Es wird bestätigt, dass das Team die Leistungen, welche den Anforderungen des § 135 Abs. 2 SGB 
V unterliegen, unter Einhaltung der hier beinhalteten Voraussetzungen in fachlicher, apparativer, 
baulicher, organisatorischer, personeller und hygienischer Hinsicht erbringt. 

Aktuell handelt es sich hierbei insbesondere um nachfolgende Richtlinien und Vereinbarungen: 

Ambulantes Operieren:  
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zum ambulanten 
Operieren; 
EBM-Genehmigung: 
Richtlinien zur Empfängnisregelung und zum Schwangerschaftsabbruch des 
Gemeinsamen Bundesausschusses (GNRn 01821, 01822) 
Funktionsstörung der Hand: 
Einheitlicher Bewertungsmaßstab (EBM) GNR 18330. Für Vertragsärzte, die eine entsprechender 
Zusatzqualifikation nachweisen. 
interventionellen Radiologie: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur interventionellen 
Radiologie 
Invasive Kardiologie: 
Voraussetzungen gemäß § 135 Abs.2 SGB V zur Ausführung und Abrechnung invasiver kardiolo-
gischer Leistungen (Vereinbarung zur invasiven Kardiologie) 
Physikalische Medizinische Leistungen: 
Einheitlicher Bewertungsmaßstab (EBM) Kapitel 30.4 Nr.1. Für Vertragsärzte, die eine entspre-
chender Zusatzqualifikation nachweisen. (GNRn 30400, 30410, 30411, 30420, 30421, 30430) 
Kernspintomographie-Vereinbarung: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen 
gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung von Untersuchungen in der Kernspintomographie 
(Kernspintomographie-Vereinbarung 
MR-Angiographie: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur MR-Angiografie 
(Qualitätssicherungsvereinbarung zur MR-Angiografie) 
Koloskopie: 
Voraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Ausführung und Abrechnung von koloskopi-
schen Leistungen 
Labor: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Erbringung von spezi-
ellen Untersuchungen der Laboratoriumsmedizin (Qualitätssicherungsvereinbarung Spezial-Labor) 
Strahlendiagnostik und -therapie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Untersuchungen in der diagnostischen Radiologie und Nuklearmedizin und von Strahlenthera-
pie (Vereinbarung zur Strahlendiagnostik und -therapie) 
Psychotherapie: 
Vereinbarung über die Anwendung von Psychotherapie in der vertragsärztlichen Versorgung 
(Psychotherapie-Vereinbarung; Anlage 1 Bundesmantel-Vertrag-Ärzte) 
Ultraschall: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Ultraschalldiagnostik 
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Langzeit-EKG: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Langzeit-elektrokardiographischen Untersuchungen 

________________________      _________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift  

(Teamleitung/Vertretungsberechtigter6)

6 Der Vertretungsberechtigte eines Teammitgliedes (aus einem Krankenhaus oder MVZ) ist die Geschäftsführung dieser Einrichtung. 
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Qualitätssicherungsvereinbarungen nach § 135 Absatz 2 SGB V zu  
Urologische Tumore 

Es wird bestätigt, dass das Team die Leistungen, welche den Anforderungen des § 135 Abs. 2 SGB 
V unterliegen, unter Einhaltung der hier beinhalteten Voraussetzungen in fachlicher, apparativer, 
baulicher, organisatorischer, personeller und hygienischer Hinsicht erbringt. 

Aktuell handelt es sich hierbei insbesondere um nachfolgende Richtlinien und Vereinbarungen: 

Ambulantes Operieren:  
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zum ambulanten 
Operieren; 
EBM-Genehmigung: 
Richtlinien zur Empfängnisregelung und zum Schwangerschaftsabbruch des 
Gemeinsamen Bundesausschusses (GNRn 01821, 01822) 
interventionellen Radiologie: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur interventionellen 
Radiologie 
Stoßwellenlithotripsie: 
Stoßwellenlithotripsie bei Harnsteinen nach der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses 
zu Untersuchungs- und Behandlungsmethoden der vertragsärztlichen Versorgung, Anlage I, Nr. 4 
Kernspintomographie-Vereinbarung: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen 
gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung von Untersuchungen in der Kernspintomographie 
(Kernspintomographie-Vereinbarung) 
MR-Angiographie: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur MR-Angiografie 
(Qualitätssicherungsvereinbarung zur MR-Angiografie) 
Koloskopie: 
Voraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Ausführung und Abrechnung von koloskopischen
Leistungen 
Labor: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Erbringung von speziel-
len Untersuchungen der Laboratoriumsmedizin (Qualitätssicherungsvereinbarung Spezial-Labor) 
Onkologie: 
Vereinbarung über die qualifizierte ambulante Versorgung krebskranker Patienten „Onkologie-Ver-
einbarung“ (Anlage 7 zum Bundesmantelvertrag-Ärzte) 
Strahlendiagnostik und -therapie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Untersuchungen in der diagnostischen Radiologie und Nuklearmedizin und von Strahlenthera-
pie (Vereinbarung zur Strahlendiagnostik und -therapie) 
Psychotherapie: 
Vereinbarung über die Anwendung von Psychotherapie in der vertragsärztlichen Versorgung (Psy-
chotherapie-Vereinbarung; Anlage 1 Bundesmantel-Vertrag-Ärzte) 
Schmerztherapie: 
Qualitätssicherungsvereinbarung zur schmerztherapeutischen Versorgung 
chronisch schmerzkranker Patienten gem. § 135 Abs. 2 SGB V 
Ultraschall: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Ultraschalldiagnostik 
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Langzeit-EKG: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Langzeit-elektrokardiographischen Untersuchungen 
Zytologie der Zervix Uteri: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach §135 Abs. 2 SGB V zur zytologischen Un-
tersuchung von Abstrichen der Zervix Uteri (Zytologie-Vereinbarung) 

________________________      _________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift  

(Teamleitung/Vertretungsberechtigter6)

6 Der Vertretungsberechtigte eines Teammitgliedes (aus einem Krankenhaus oder MVZ) ist die Geschäftsführung dieser Einrichtung. 
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Qualitätssicherungsvereinbarungen nach § 135 Absatz 2 SGB V zu  
Morbus Wilson 

Es wird bestätigt, dass das Team die Leistungen, welche den Anforderungen des § 135 Abs. 2 
SGB V unterliegen, unter Einhaltung der hier beinhalteten Voraussetzungen in fachlicher, apparati-
ver, baulicher, organisatorischer, personeller und hygienischer Hinsicht erbringt. 

Aktuell handelt es sich hierbei insbesondere um nachfolgende Richtlinien und Vereinbarungen: 

Kernspintomographie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Untersuchungen in der Kernspintomographie  
Kernspintomographie - Magnetresonanz-Angiographie: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur MR-Angiographie 
Koloskopie: 
Voraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Ausführung und Abrechnung von koloskopi-
schen Leistungen 
Physikalisch Medizinische Leistung 
Einheitlicher Bewertungsmaßstab (EBM) Kapitel 30.3 Nr.1 und 30.4 Nr.1 
Psychosomatik  
Vereinbarung über die Anwendung von Psychotherapie in der vertragsärztlichen Versorgung 
Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Durchführung der Psychotherapie 
(Psychotherapie-Richtlinien) 
Strahlendiagnostik und -therapie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Untersuchungen in der diagnostischen Radiologie und Nuklearmedizin und von Strahlenthera-
pie (Vereinbarung zur Strahlendiagnostik und -therapie) 
Ultraschall: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Ultraschalldiagnostik 
Langzeit-EKG: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Langzeit-elektrokardiographischen Untersuchungen 
Labor 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Erbringung von spezi-
ellen Untersuchungen der Laboratoriumsmedizin (Qualitätssicherungsvereinbarung Spezial-Labor) 

________________________      _________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift  

(Teamleitung/Vertretungsberechtigter6)

6  Der Vertretungsberechtigte eines Teammitgliedes (aus einem Krankenhaus oder MVZ) ist die Geschäftsführung dieser Einrichtung. 
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Qualitätssicherungsvereinbarungen nach § 135 Absatz 2 SGB V zu  
Ausgewählte seltene Lebererkrankungen 

Es wird bestätigt, dass das Team die Leistungen, welche den Anforderungen des § 135 Abs. 2 SGB 
V unterliegen, unter Einhaltung der hier beinhalteten Voraussetzungen in fachlicher, apparativer, 
baulicher, organisatorischer, personeller und hygienischer Hinsicht erbringt. 

Aktuell handelt es sich hierbei insbesondere um nachfolgende Richtlinien und Vereinbarungen: 

Koloskopie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Ausführung 
und Abrechnung von koloskopischen Leistungen (Qualitätssicherungsvereinbarung zur Kolosko-
pie) 
Interventionelle Radiologie: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur interventionel-
len Radiologie (Qualitätssicherungsvereinbarung zur interventionellen Radiologie) 
Kernspintomographie-Vereinbarung: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen 
gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung von Untersuchungen in der Kernspintomographie 
(Kernspintomographie-Vereinbarung) 
MR-Angiographie: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur MR-Angiogra-
fie (Qualitätssicherungsvereinbarung zur MR-Angiografie) 
Labor: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Erbringung von spe-
ziellen Untersuchungen der Laboratoriumsmedizin (Qualitätssicherungsvereinbarung Spezial-Labor) 
Strahlendiagnostik und -therapie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Untersuchungen in der diagnostischen Radiologie und Nuklearmedizin und von Strahlenthe-
rapie (Vereinbarung zur Strahlendiagnostik und -therapie) 
Psychotherapie: 
Vereinbarung über die Anwendung von Psychotherapie in der vertragsärztlichen Versorgung 
(Psychotherapie-Vereinbarung; Anlage 1  Bundesmantel-Vertrag-Ärzte) 
Ultraschall: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Ultraschalldi-
agnostik 
Langzeit-EKG: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Langzeit-elektrokardiographischen Untersuchungen 

________________________      _________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift  

(Teamleitung/Vertretungsberechtigter6)

6 Der Vertretungsberechtigte eines Teammitgliedes (aus einem Krankenhaus oder MVZ) ist die Geschäftsführung dieser Einrichtung. 
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Qualitätssicherungsvereinbarungen nach § 135 Absatz 2 SGB V zu  
Hauttumore 

Es wird bestätigt, dass das Team die Leistungen, welche den Anforderungen des § 135 Abs. 2 SGB 
V unterliegen, unter Einhaltung der hier beinhalteten Voraussetzungen in fachlicher, apparativer, 
baulicher, organisatorischer, personeller und hygienischer Hinsicht erbringt. 

Aktuell handelt es sich hierbei insbesondere um nachfolgende Richtlinien und Vereinbarungen: 

EBM-Genehmigung: 
Histologische und zytologische Leistungen für Hautärzte (GNRn 19310, 19312 und 19320)  
EBM-Genehmigung: 
Richtlinien zur Empfängnisregelung und zum Schwangerschaftsabbruch des 
Gemeinsamen Bundesausschusses (GNRn 01821, 01822) 
EBM-Genehmigung: 
Physikalisch Medizinische Leistung (GNRn 30401, 30410, 30411, 30420, 30421, 30430, 30431 
Kernspintomographie-Vereinbarung: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung von 
Untersuchungen in der Kernspintomographie (Kernspintomographie-Vereinbarung) 
MR-Angiographie: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur MR-Angiogra-
fie (Qualitätssicherungsvereinbarung zur MR-Angiografie) 
PET und PET/CT (Positronenemissionstomographie): 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur diagnostischen
Positronenemissionstomographie, diagnostischen Positronenemissionstomographie mit Compu-
tertomographie 
Onkologie: 
Vereinbarung über die qualifizierte ambulante Versorgung krebskranker Patienten „Onkologie-
Vereinbarung“ (Anlage 7 zum Bundesmantelvertrag-Ärzte) 
Strahlendiagnostik und -therapie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Untersuchungen in der diagnostischen Radiologie und Nuklearmedizin und von Strahlenthe-
rapie (Vereinbarung zur Strahlendiagnostik und -therapie) 
Psychotherapie: 
Vereinbarung über die Anwendung von Psychotherapie in der vertragsärztlichen Versorgung 
(Psychotherapie-Vereinbarung; Anlage 1 Bundesmantel-Vertrag-Ärzte) 
Schmerztherapie: 
Qualitätssicherungsvereinbarung zur schmerztherapeutischen Versorgung 
chronisch schmerzkranker Patienten gem. § 135 Abs. 2 SGB V 
Spezial-Labor:  
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Erbringung von spe-
ziellen Untersuchungen der Laboratoriumsmedizin (Qualitätssicherungsvereinbarung Spezial-Labor) 
Langzeit-EKG: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Langzeit-elektrokardiographischen Untersuchungen 
Sonographie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Ausführung 
und Abrechnung ultraschalldiagnostischer Leistungen (Ultraschall-Vereinbarung) 

________________________      _________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift  

(Teamleitung/Vertretungsberechtigter6)

6 Der Vertretungsberechtigte eines Teammitgliedes (aus einem Krankenhaus oder MVZ) ist die Geschäftsführung dieser Einrichtung. 
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Qualitätssicherungsvereinbarungen nach § 135 Absatz 2 SGB V zu  
Hämophilie 

Es wird bestätigt, dass das Team die Leistungen, welche den Anforderungen des § 135 Abs. 2 SGB 
V unterliegen, unter Einhaltung der hier beinhalteten Voraussetzungen in fachlicher, apparativer, 
baulicher, organisatorischer, personeller und hygienischer Hinsicht erbringt. 

Aktuell handelt es sich hierbei insbesondere um nachfolgende Richtlinien und Vereinbarungen: 

Koloskopie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur 
Ausführung und Abrechnung von koloskopischen Leistungen (Qualitätssicherungsver-
einbarung zur Koloskopie) 

☐

Kernspintomographie-Vereinbarung: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen 
gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung von Untersuchungen in der Kernspinto-
mographie (Kernspintomographie-Vereinbarung) 

☐

MR-Angiographie: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur MR-
Angiografie (Qualitätssicherungsvereinbarung zur MR-Angiografie) 

☐

Labor: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Er-
bringung von speziellen Untersuchungen der Laboratoriumsmedizin (Qualitätssiche-
rungsvereinbarung Spezial-Labor) 

☐

Strahlendiagnostik und -therapie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur 
Durchführung von Untersuchungen in der diagnostischen Radiologie und Nuklearme-
dizin und von Strahlentherapie (Vereinbarung zur Strahlendiagnostik und -therapie) 

☐

Psychotherapie: 
Vereinbarung über die Anwendung von Psychotherapie in der vertragsärztlichen Ver-
sorgung (Psychotherapie-Vereinbarung; Anlage 1  Bundesmantel-Vertrag-Ärzte) 

☐

Ultraschall: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Ult-
raschalldiagnostik 

☐

Richtlinien zur Empfängnisregelung und zum Schwangerschaftsabbruch des Gemein-
samen Bundesausschusses (GNRn 01821, 01822) 

☐

________________________      _________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift  

(Teamleitung/Vertretungsberechtigter6)

6 Der Vertretungsberechtigte eines Teammitgliedes (aus einem Krankenhaus oder MVZ) ist die Geschäftsführung dieser Einrichtung. 
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Qualitätssicherungsvereinbarungen nach § 135 Absatz 2 SGB V zu  

Tumore der Lunge und des Thorax 

Es wird bestätigt, dass das Team die Leistungen, welche den Anforderungen des § 135 Abs. 2 SGB 
V unterliegen, unter Einhaltung der hier beinhalteten Voraussetzungen in fachlicher, apparativer, 
baulicher, organisatorischer, personeller und hygienischer Hinsicht erbringt. 

Aktuell handelt es sich hierbei insbesondere um nachfolgende Richtlinien und Vereinbarungen: 

EBM-Genehmigung: 
Physikalisch Medizinische Leistung (GNRn 30410, 30411, 30420, 30421 
Invasive Kardiologie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Untersuchungen von invasiven kardiologischen Leistungen (Vereinbarung zur invasiven Kar-
diologie) 
Kernspintomographie-Vereinbarung: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen 
gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung von Untersuchungen in der Kernspintomographie 
(Kernspintomographie-Vereinbarung) 
Koloskopie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Untersuchungen von von koloskopischen Leistungen (Qualitätssicherungsvereinbarung zur 
Koloskopie) 
MR-Angiographie: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur MR-Angiografie 
(Qualitätssicherungsvereinbarung zur MR-Angiografie) 
PET und PET/CT (Positronenemissionstomographie): 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur diagnostischen 
Positronenemissionstomographie, diagnostischen Positronenemissionstomographie mit Compu-
tertomographie 
Onkologie: 
Vereinbarung über die qualifizierte ambulante Versorgung krebskranker Patienten „Onkologie-Ver-
einbarung“ (Anlage 7 zum Bundesmantelvertrag-Ärzte) 
Strahlendiagnostik und -therapie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Untersuchungen in der diagnostischen Radiologie und Nuklearmedizin und von Strahlenthera-
pie (Vereinbarung zur Strahlendiagnostik und -therapie) 
Interventionelle Radiologie: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur interventionellen
Radiologie (Qualitätssicherungsvereinbarung zur interventionellen Radiologie) 
Psychotherapie: 
Vereinbarung über die Anwendung von Psychotherapie in der vertragsärztlichen Versorgung (Psy-
chotherapie-Vereinbarung; Anlage 1  Bundesmantel-Vertrag-Ärzte) 
Schmerztherapie: 
Qualitätssicherungsvereinbarung zur schmerztherapeutischen Versorgung 
chronisch schmerzkranker Patienten gem. § 135 Abs. 2 SGB V 
Spezial-Labor:  
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Erbringung von 
speziellen Untersuchungen der Laboratoriumsmedizin (Qualitätssicherungsvereinbarung Spezial-
Labor) 
Langzeit-EKG: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Langzeit-elektrokardiographischen Untersuchungen 
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Sonographie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Ausführung und 
Abrechnung ultraschalldiagnostischer Leistungen (Ultraschall-Vereinbarung) 

________________________      _________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift  

(Teamleitung/Vertretungsberechtigter6)

6 Der Vertretungsberechtigte eines Teammitgliedes (aus einem Krankenhaus oder MVZ) ist die Geschäftsführung dieser Einrichtung. 
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Qualitätssicherungsvereinbarungen nach § 135 Absatz 2 SGB V zu  
Sarkoidose 

Es wird bestätigt, dass das Team die Leistungen, welche den Anforderungen des § 135 Abs. 2 SGB 
V unterliegen, unter Einhaltung der hier beinhalteten Voraussetzungen in fachlicher, apparativer, 
baulicher, organisatorischer, personeller und hygienischer Hinsicht erbringt. 

Aktuell handelt es sich hierbei insbesondere um nachfolgende Richtlinien und Vereinbarungen: 
Koloskopie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Ausführung 
und Abrechnung von koloskopischen Leistungen (Qualitätssicherungsvereinbarung zur Kolo-
skopie) 
EBM-Genehmigung: 
Physikalisch Medizinische Leistung (GNRn 30410, 30411, 30420, 30421, 34430) 
Kernspintomographie-Vereinbarung: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen 
gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung von Untersuchungen in der Kernspintomogra-
phie (Kernspintomographie-Vereinbarung) 
MR-Angiographie: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur MR-Angio-
grafie (Qualitätssicherungsvereinbarung zur MR-Angiografie) 
Invasive Kardiologie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchfüh-
rung von Untersuchungen von invasiven kardiologischen Leistungen (Vereinbarung zur invasi-
ven Kardiologie) 
Spezial-Labor:  
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Erbringung 
von speziellen Untersuchungen der Laboratoriumsmedizin (Qualitätssicherungsvereinbarung 
Spezial-Labor) 
Rhythmusimplantat-Kontrolle: 
Vereinbarung von Qualifikationsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Kontrolle von akti-
ven kardialen Rhythmusimplantaten (Qualitätssicherungsvereinbarung Rhythmusimplantat-
Kontrolle) 
Strahlendiagnostik und -therapie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchfüh-
rung von Untersuchungen in der diagnostischen Radiologie und Nuklearmedizin und von Strah-
lentherapie (Vereinbarung zur Strahlendiagnostik und -therapie) 
EBM-Genehmigung: 
Histologische und zytologische Leistungen für Hautärzte 
(GNRn 19310, 19312 und 19320) 
Psychotherapie: 
Vereinbarung über die Anwendung von Psychotherapie in der vertragsärztlichen Versorgung 
(Psychotherapie-Vereinbarung; Anlage 1  Bundesmantel-Vertrag-Ärzte) 
Ultraschall: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Ultraschalldi-
agnostik 
Langzeit-EKG: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchfüh-
rung von Langzeit-elektrokardiographischen Untersuchungen 

________________________      _________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift  

(Teamleitung/Vertretungsberechtigter6)

6 Der Vertretungsberechtigte eines Teammitgliedes (aus einem Krankenhaus oder MVZ) ist die Geschäftsführung dieser Einrichtung. 
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Qualitätssicherungsvereinbarungen nach § 135 Absatz 2 SGB V zu  
Kopf- oder Halstumore 

Es wird bestätigt, dass das Team die Leistungen, welche den Anforderungen des § 135 Abs. 2 SGB 
V unterliegen, unter Einhaltung der hier beinhalteten Voraussetzungen in fachlicher, apparativer, 
baulicher, organisatorischer, personeller und hygienischer Hinsicht erbringt. 

Aktuell handelt es sich hierbei insbesondere um nachfolgende Richtlinien und Vereinbarungen: 
Invasive Kardiologie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Untersuchungen von invasiven kardiologischen Leistungen (Vereinbarung zur invasiven Kar-
diologie) 
Kernspintomographie-Vereinbarung: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen 
gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung von Untersuchungen in der Kernspintomographie 
(Kernspintomographie-Vereinbarung) 
Koloskopie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Untersuchungen von von koloskopischen Leistungen (Qualitätssicherungsvereinbarung zur 
Koloskopie) 
MR-Angiographie: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur MR-Angiogra-
fie (Qualitätssicherungsvereinbarung zur MR-Angiografie) 
PET und PET/CT (Positronenemissionstomographie): 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur diagnostischen
Positronenemissionstomographie, diagnostischen Positronenemissionstomographie mit Compu-
tertomographie 
Otoakustische Emissionen: 
Bestimmung der otoakustischen Emissionen nach der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses zu Untersuchungs- und Behandlungsmethoden der vertragsärztlichen Versorgung, An-
lage I, Nr. 5 
Onkologie: 
Vereinbarung über die qualifizierte ambulante Versorgung krebskranker Patienten „Onkologie-
Vereinbarung“ (Anlage 7 zum Bundesmantelvertrag-Ärzte) 
Hörgeräteversorgung bei Jugendlichen und Erwachsenen: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Hörgerätever-
sorgung (Qualitätssicherungsvereinbarung Hörgeräteversorgung) 
Strahlendiagnostik und -therapie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Untersuchungen in der diagnostischen Radiologie und Nuklearmedizin und von Strahlenthe-
rapie (Vereinbarung zur Strahlendiagnostik und -therapie) 
Interventionelle Radiologie: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur interventionel-
len Radiologie (Qualitätssicherungsvereinbarung zur interventionellen Radiologie) 
Physikalisch Medizinische Leistung: 
Einheitlicher Bewertungsmaßstab (EBM) Kapitel 30.3 Nr.1 und 30.4 Nr.1. 
Psychotherapie: 
Vereinbarung über die Anwendung von Psychotherapie in der vertragsärztlichen Versorgung 
(Psychotherapie-Vereinbarung; Anlage 1  Bundesmantel-Vertrag-Ärzte) 
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Schmerztherapie: 
Qualitätssicherungsvereinbarung zur schmerztherapeutischen Versorgung 
chronisch schmerzkranker Patienten gem. § 135 Abs. 2 SGB V 
Spezial-Labor:  
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Erbringung 
von speziellen Untersuchungen der Laboratoriumsmedizin (Qualitätssicherungsvereinbarung 
Spezial-Labor) 
Langzeit-EKG: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Langzeit-elektrokardiographischen Untersuchungen 
Sonographie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Ausführung 
und Abrechnung ultraschalldiagnostischer Leistungen (Ultraschall-Vereinbarung) 

________________________      _________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift  

(Teamleitung/Vertretungsberechtigter5)

5 Der Vertretungsberechtigte eines Teammitgliedes (aus einem Krankenhaus oder MVZ) ist die Geschäftsführung dieser Einrichtung. 
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Qualitätssicherungsvereinbarungen nach § 135 Absatz 2 SGB V zu  
Neuromuskuläre Erkrankungen 

Es wird bestätigt, dass das Team die Leistungen, welche den Anforderungen des § 135 Abs. 2 SGB 
V unterliegen, unter Einhaltung der hier beinhalteten Voraussetzungen in fachlicher, apparativer, 
baulicher, organisatorischer, personeller und hygienischer Hinsicht erbringt. 

Aktuell handelt es sich hierbei insbesondere um nachfolgende Richtlinien und Vereinbarungen: 
Koloskopie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Ausführung 
und Abrechnung von koloskopischen Leistungen (Qualitätssicherungsvereinbarung zur Kolo-
skopie) 
EBM-Genehmigung: 
Physikalisch Medizinische Leistung (GNRn 30400, 30410, 30411, 30420, 30421) 
Kernspintomographie-Vereinbarung: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen 
gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung von Untersuchungen in der Kernspintomogra-
phie (Kernspintomographie-Vereinbarung) 
MR-Angiographie: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur MR-Angio-
grafie (Qualitätssicherungsvereinbarung zur MR-Angiografie) 
Invasive Kardiologie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchfüh-
rung von Untersuchungen von invasiven kardiologischen Leistungen (Vereinbarung zur invasi-
ven Kardiologie) 
Spezial-Labor:  
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Erbringung 
von speziellen Untersuchungen der Laboratoriumsmedizin (Qualitätssicherungsvereinbarung 
Spezial-Labor) 
Rhythmusimplantat-Kontrolle: 
Vereinbarung von Qualifikationsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Kontrolle von akti-
ven kardialen Rhythmusimplantaten (Qualitätssicherungsvereinbarung Rhythmusimplantat-
Kontrolle) 
Strahlendiagnostik und -therapie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchfüh-
rung von Untersuchungen in der diagnostischen Radiologie und Nuklearmedizin und von Strah-
lentherapie (Vereinbarung zur Strahlendiagnostik und -therapie) 
Psychotherapie: 
Vereinbarung über die Anwendung von Psychotherapie in der vertragsärztlichen Versorgung 
(Psychotherapie-Vereinbarung; Anlage 1 Bundesmantel-Vertrag-Ärzte) 
Ultraschall: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Ultraschalldi-
agnostik 
Langzeit-EKG: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchfüh-
rung von Langzeit-elektrokardiographischen Untersuchungen 
Computertomographie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchfüh-
rung von Untersuchungen in der diagnostischen Radiologie und Nuklearmedizin und von Strah-
lentherapie (Vereinbarung zur Strahlendiagnostik und -therapie) 
Interventionelle Radiologie: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur interventio-
nellen Radiologie (Qualitätssicherungsvereinbarung zur interventionellen Radiologie) 
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Molekulargenetik: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Erbringung 
von molekulargenetischen Untersuchungen bei monogenen Erkrankungen (Qualitätssiche-
rungsvereinbarung Molekulargenetik) 
Nuklearmedizin: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchfüh-
rung von Untersuchungen in der diagnostischen Radiologie und Nuklearmedizin und von Strah-
lentherapie (Vereinbarung zur Strahlendiagnostik und -Therapie) 
Physikalisch Medizinische Leistung: 
Einheitlicher Bewertungsmaßstab (EBM) Kapitel 30.3 Nr.1 und 30.4 Nr.1. Für Vertragsärzte, die 
eine entsprechender Zusatzqualifikation oder eine besondere Zusatzqualifikation nichtärztlicher 
Mitarbeiter nachweisen. 
Psychosomatik: 
Vereinbarung über die Anwendung von Psychotherapie in der vertragsärztlichen Versorgung. 
Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Durchführung der Psychotherapie 
(Psychotherapie-Richtlinien) 
EBM-Genehmigung: 
Sozialpädiatrie  
(GNR 04356) 
PET und PET/CT (Positronenemissionstomographie): 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur diagnosti-
schen Positronenemissionstomographie, diagnostischen Positronenemissionstomographie mit 
Computertomographie 

________________________      _________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift  

(Teamleitung/Vertretungsberechtigter5)

5 Der Vertretungsberechtigte eines Teammitgliedes (aus einem Krankenhaus oder MVZ) ist die Geschäftsführung dieser Einrichtung. 
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Qualitätssicherungsvereinbarungen nach § 135 Absatz 2 SGB V zu 
Tumoren des Gehirns und der peripheren Nerven 

Es wird bestätigt, dass das Team die Leistungen, welche den Anforderungen des § 135 Abs. 2 SGB 
V unterliegen, unter Einhaltung der hier beinhalteten Voraussetzungen in fachlicher, apparativer, 
baulicher, organisatorischer, personeller und hygienischer Hinsicht erbringt. 

Aktuell handelt es sich hierbei insbesondere um nachfolgende Richtlinien und Vereinbarungen: 

Ambulantes Operieren:  
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zum ambulanten 
Operieren; 
Kernspintomographie-Vereinbarung: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen 
gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung von Untersuchungen in der Kernspintomographie 
(Kernspintomographie-Vereinbarung 
MR-Angiographie: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur MR-Angiografie 
(Qualitätssicherungsvereinbarung zur MR-Angiografie) 
Invasive Kardiologie: 
Voraussetzungen gemäß § 135 Abs.2 SGB V zur Ausführung und Abrechnung invasiver kardiolo-
gischer Leistungen (Vereinbarung zur invasiven Kardiologie) 
Spezial-Labor: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Erbringung von 
speziellen Untersuchungen der Laboratoriumsmedizin (Qualitätssicherungsvereinbarung Spezial-
Labor) 
Onkologie: 
Vereinbarung über die qualifizierte ambulante Versorgung krebskranker Patienten „Onkologie-Ver-
einbarung“ (Anlage 7 zum Bundesmantelvertrag-Ärzte) 
PET und PET/CT (Positronenemissionstomographie) 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur diagnostischen 
Positronenemissionstomographie, diagnostischen Positronenemissionstomographie mit Compu-
tertomographie 
Strahlendiagnostik und –therapie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Untersuchungen in der diagnostischen Radiologie und Nuklearmedizin und von Strahlenthera-
pie (Vereinbarung zur Strahlendiagnostik und -therapie) 
Interventionelle Radiologie: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur interventionellen 
Radiologie (Qualitätssicherungsvereinbarung zur interventionellen Radiologie) 
Palliativmedizinische Versorgung: 
Vereinbarung nach § 87 Abs. 1b SGB V zur besonders qualifizierten und koordinierten palliativ-
medizinischen Versorgung 
Psychosomatik: 
Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Durchführung der Psychotherapie 
(Psychotherapie-Richtlinien) 
Psychotherapie: 
Vereinbarung über die Anwendung von Psychotherapie in der vertragsärztlichen Versorgung (Psy-
chotherapie-Vereinbarung; Anlage 1  Bundesmantel-Vertrag-Ärzte) 
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Schmerztherapie: 
Qualitätssicherungsvereinbarung zur schmerztherapeutischen Versorgung 
chronisch schmerzkranker Patienten gem. § 135 Abs. 2 SGB V 
Ultraschall: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Ultraschalldiag-
nostik 
Physikalisch Medizinische Leistung: 
Einheitlicher Bewertungsmaßstab (EBM) Kapitel 30.3 Nr.1 und 30.4 Nr.1. Für Vertragsärzte, die 
eine entsprechender Zusatzqualifikation oder eine besondere Zusatzqualifikation nichtärztlicher 
Mitarbeiter nachweisen. 
Langzeit-EKG: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Langzeit-elektrokardiographischen Untersuchungen 

________________________  _________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift  

(Teamleitung/Vertretungsberechtigter6) 

6 Der Vertretungsberechtigte eines Teammitgliedes (aus einem Krankenhaus oder MVZ) ist die Geschäftsführung dieser Einrichtung
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Qualitätssicherungsvereinbarungen nach § 135 Absatz 2 SGB V zu 
Chronisch entzündlichen Darmerkrankungen 

Es wird bestätigt, dass das Team die Leistungen, welche den Anforderungen des § 135 Abs. 2 SGB 
V unterliegen, unter Einhaltung der hier beinhalteten Voraussetzungen in fachlicher, apparativer, 
baulicher, organisatorischer, personeller und hygienischer Hinsicht erbringt. 

Aktuell handelt es sich hierbei insbesondere um nachfolgende Richtlinien und Vereinbarungen: 

Ambulantes Operieren:  
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zum ambulanten 
Operieren; 
Koloskopie: 
Voraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Ausführung und Abrechnung von koloskopi-
schen Leistungen (Qualitätssicherungsvereinbarung zur Koloskopie) 
Kernspintomographie-Vereinbarung: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen 
gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung von Untersuchungen in der Kernspintomographie 
(Kernspintomographie-Vereinbarung 
MR-Angiographie: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur MR-Angiografie 
(Qualitätssicherungsvereinbarung zur MR-Angiografie) 
Spezial-Labor: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Erbringung von 
speziellen Untersuchungen der Laboratoriumsmedizin (Qualitätssicherungsvereinbarung Spezial-
Labor) 
Strahlendiagnostik und –therapie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Untersuchungen in der diagnostischen Radiologie und Nuklearmedizin und von Strahlenthera-
pie (Vereinbarung zur Strahlendiagnostik und -therapie) 
Interventionelle Radiologie: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur interventionellen 
Radiologie (Qualitätssicherungsvereinbarung zur interventionellen Radiologie) 
Psychosomatik: 
Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Durchführung der Psychotherapie 
(Psychotherapie-Richtlinien) 
Psychotherapie: 
Vereinbarung über die Anwendung von Psychotherapie in der vertragsärztlichen Versorgung (Psy-
chotherapie-Vereinbarung; Anlage 1  Bundesmantel-Vertrag-Ärzte) 
Ultraschall: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Ultraschalldiag-
nostik 
Physikalisch Medizinische Leistung: 
Einheitlicher Bewertungsmaßstab (EBM) Kapitel 30.3 Nr.1 und 30.4 Nr.1. Für Vertragsärzte, die 
eine entsprechender Zusatzqualifikation oder eine besondere Zusatzqualifikation nichtärztlicher 
Mitarbeiter nachweisen. 
Langzeit-EKG: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Langzeit-elektrokardiographischen Untersuchungen 

________________________  _________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift  

(Teamleitung/Vertretungsberechtigter6) 

6 Der Vertretungsberechtigte eines Teammitgliedes (aus einem Krankenhaus oder MVZ) ist die Geschäftsführung dieser Einrichtung 



ERWEITERTER  LANDESAUSSCHUSS  DER  ÄRZTE,  KRANKENKASSEN  
UND  BADEN-WÜRTTEMBERGISCHEN  KRANKENHAUSGESELLSCHAFT  

FÜR  BADEN-WÜRTTEMBERG 
Postfach 80 06 08  70506 Stuttgart   Geschäftsstelle: Albstadtweg 11   Tel: 0711 7875-3675  

Fax: 0711 7875-483917   E-Mail: asv-bw@kvbawue.de

Anzeige der Änderung des interdisziplinären Teams 
-Hinzuzuziehende Fachärzte-

Name der Teamleitung: 

ASV-Indikation: 

Angaben des neu aufzunehmenden Mitglieds: 
Name: 

Adresse (Krankenhaus/Praxis): 

Funktion (falls KH): 

ASV-Fachgebiet: 

Benennung:   persönlich1  institutionell2 

Art der Teilnahme:    Krankenhausarzt  ermächtigter Arzt 
(bei pers. Benennung)  

 zugelassener Vertragsarzt  Anstellung bei Ver-
              tragsarzt/MVZ 

Die Leistungserbringung innerhalb der ASV mit dem in dieser Anzeige benannten 
Teammitglied beginnt zum _____________________.3 

(Das Beginndatum sollte frühestens 4 Wochen nach Anzeigestellung sein.) 

Folgende Anlagen sind unterschrieben beizufügen: 

 Kooperationsvertrag4 (mit der Teamleitung bzw. dessen Vertretungsberechtigten5)  
oder 

 bei ASV-Indikationsgebieten der Anlage 1.1a (onkologische Erkrankungen) der 
ASV-Richtlinie und insofern das aufzunehmende Mitglied nicht dem Sektor der Team-
leitung entstammt: aktualisierte ASV-Kooperation nach § 10 der ASV-Richtlinie6

 Anlage „Qualitätssicherungsvereinbarungen nach § 135 Absatz 2 SGB V zu …“
(Bitte wählen Sie hierzu die entsprechende indikationsspezifische Anlage aus, lassen diese von der Teamleitung 
bzw. dessen Vertretungsberechtigten5 unterschreiben und legen diese bei.) 
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Versicherungserklärung 

Mit der Unterschrift bestätigen wir, die Voraussetzungen zur Teilnahme an der ambulanten spezialfach-
ärztlichen Versorgung nach § 116b SGB V sowie die dazugehörigen gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. 
Uns ist bekannt, dass wir verpflichtet sind, unverzüglich gegenüber dem erweiterten Landesausschuss 
anzuzeigen, falls wir diese Voraussetzungen nicht mehr erfüllen. Wir sind auch verpflichtet, während der 
Teilnahme an der ASV Stichprobenprüfungen zu dulden. 

Wir versichern die Richtigkeit der Angaben sowie der eingereichten Unterlagen. Uns ist bekannt, dass bei 
nicht wahrheitsgemäßen Angaben die Genehmigung widerrufen werden kann und die bis dato erbrachten 
Leistungen nicht vergütet werden. 

Für Vertragsarztteams:7  

Mit meiner Unterschrift erteile ich der  

Teamleitung die Bevollmächtigung, in meinem 

Namen Erklärungen im Zusammenhang mit 

diesem Anzeigeverfahren zur Teilnahme an der 

ASV gegenüber dem erweiterten Landesaus-

schuss abzugeben und in meinem Namen Er-

klärungen vom erweiterten Landesausschuss 

entgegenzunehmen, insbesondere Bescheide 

des erweiterten Landesausschusses in meinem 

Namen zu empfangen.  

Für Krankenhausteams:8  

Mit meiner Unterschrift erteile ich der  

Geschäftsführung des anzeigenden Kranken-

hauses die Bevollmächtigung, in meinem Na-

men Erklärungen im Zusammenhang mit die-

sem Anzeigeverfahren zur Teilnahme an der 

ASV gegenüber dem erweiterten Landesaus-

schuss abzugeben und in meinem Namen Er-

klärungen vom erweiterten Landesausschuss 

entgegenzunehmen, insbesondere Bescheide 

des erweiterten Landesausschusses in meinem 

Namen zu empfangen.

________________________ __________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift und Stempel 

(Teamleitung/Vertretungsberechtigter5)  

________________________ __________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift und Stempel 

(neues Mitglied/Vertretungsberechtigter5)  

1 Eine persönliche Benennung bedeutet, dass die Facharztgruppe durch den genannten Arzt gestellt wird. Der Arzt erfüllt die Voraus-
setzungen der Teilnahme an der ASV. 
2 Eine institutionelle Benennung bedeutet, dass die Facharztgruppe durch das genannte Institut (Krankenhaus/MVZ) gestellt wird. Die 
Ärzte des Krankenhauses/MVZ erfüllen jeweils die Voraussetzungen der Teilnahme an der ASV. 
3 Bitte beachten Sie hierbei die Vorgaben des Gesetzes, wonach das angezeigte Team erst nach Ablauf einer Frist von zwei Monaten 
nach Eingang der Anzeige zur Teilnahme an der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung berechtigt ist, es sei denn, das genannte 
Krankenhaus erhält vom erweiterten Landesausschuss einen anderslautenden Bescheid. Innerhalb der genannten Frist wird der erwei-
terte Landesausschuss die Anzeige prüfen, um festzustellen, ob die Voraussetzungen des Gesetzes und der hierzu ergangenen Richt-
linie erfüllt sind. 
4 Ein Vertrag des kooperierenden Arztes oder der kooperierenden Institution mit der Teamleitung (bzw. den jeweiligen Vertretungsbe-
rechtigten5), der die Kooperation innerhalb der ASV regelt, ist hier ausreichend.  
5 Der Vertretungsberechtigte eines Teammitgliedes (aus einem Krankenhaus oder MVZ) ist die Geschäftsführung dieser Einrichtung 
6 Ein Vertrag des kooperierenden Arztes oder der kooperierenden Institution mit allen Kernteammitgliedern inklusive der Teamleitung 
(bzw. den jeweiligen Vertretungsberechtigten5), der die Anforderungen von § 10 der ASV-Richtlinie erfüllt, ist hier ausreichend. 
7 Ist die Teamleitung der vertragsärztlichen Versorgung (§ 95 SGB V) zugeordnet, handelt es sich um ein Vertragsarztteam. 
8 Ist die Teamleitung dem stationären Bereich (§ 108 SGB V) zugeordnet, handelt es sich um ein Krankenhausteam.
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Folgende Anlagen sind beizufügen: 
 
 

 Kopie der Approbation 
 

und 
 

 Kopie der Facharzturkunde 
 
 

sowie falls vorhanden 
 

 Kopie der Schwerpunktbezeichnung 
 

 Kopie der Zusatzbezeichnung 
 

oder alternativ 
 

 Die Geschäftsstelle des erweiterten Landesausschuss wird bevollmächtigt, die  
im Arztregister der Kassenärztlichen Vereinigung geführten Registerakten des neuen 
Mitgliedes im Rahmen des Berechtigungsverfahrens einzusehen und die hierfür not-
wendigen Urkunden zwecks eigener Verwendung zu kopieren und zu den Akten zu 
nehmen.3 

 
 

sowie 
 
 

 Kooperationsvertrag4 (mit der Teamleitung bzw. dessen Vertretungsberechtigten5)  
 

oder 
 

 bei ASV-Indikationsgebieten der Anlage 1.1a (onkologische Erkrankungen) der 
ASV-Richtlinie und insofern das aufzunehmende Mitglied nicht dem Sektor der Team-
leitung entstammt: aktualisierte ASV-Kooperation nach § 10 der ASV-Richtlinie6 

 

und 
 

 Anlage „Qualitätssicherungsvereinbarungen nach § 135 Absatz 2 SGB V zu …“ 7  

 
 
 
3 Bei Wahl dieser Option erübrigt es sich, Kopien der Approbation, Facharzt-, Schwerpunkt- und Zusatzbezeich-
nung beizulegen. Hierzu ist es erforderlich, dass das Teammitglied im Arztregister geführt wird und diese Anzeige 
unterschreibt. 
4 Ein Vertrag des kooperierenden Arztes oder der kooperierenden Institution mit der Teamleitung (bzw. den jewei-
ligen Vertretungsberechtigten5), der die Kooperation innerhalb der ASV regelt, ist hier ausreichend.  
5 Der Vertretungsberechtigte eines Teammitgliedes (aus einem Krankenhaus oder MVZ) ist die Geschäftsführung 
dieser Einrichtung 
6 Ein Vertrag des kooperierenden Arztes oder der kooperierenden Institution mit allen Kernteammitgliedern inklu-
sive der Teamleitung (bzw. den jeweiligen Vertretungsberechtigten5), der die Anforderungen von § 10 der ASV-
Richtlinie erfüllt, ist hier ausreichend. 
7 Bitte wählen Sie hierzu die entsprechende indikationsspezifische Anlage aus, lassen diese von der Teamleitung 
bzw. dessen Vertretungsberechtigten unterschreiben und legen diese bei. 



 

 

 

Versicherungserklärung 

 

Mit der Unterschrift bestätigen wir, die Voraussetzungen zur Teilnahme an der ambulanten spe-

zialfachärztlichen Versorgung nach § 116b SGB V sowie die dazugehörigen gesetzlichen Vorga-

ben zu erfüllen. Uns ist bekannt, dass wir verpflichtet sind, unverzüglich gegenüber dem erwei-

terten Landesausschuss anzuzeigen, falls wir diese Voraussetzungen nicht mehr erfüllen. Wir 

sind auch verpflichtet, während der Teilnahme an der ASV Stichprobenprüfungen zu dulden. 

 

Wir versichern die Richtigkeit der Angaben sowie der eingereichten Unterlagen. Uns ist bekannt, 

dass bei nicht wahrheitsgemäßen Angaben die Genehmigung widerrufen werden kann und die 

bis dato erbrachten Leistungen nicht vergütet werden. 

 
Für Vertragsarztteams:8  

Mit meiner Unterschrift erteile ich der  

Teamleitung die Bevollmächtigung, in mei-

nem Namen Erklärungen im Zusammen-

hang mit diesem Anzeigeverfahren zur Teil-

nahme an der ASV gegenüber dem erwei-

terten Landesausschuss abzugeben und in 

meinem Namen Erklärungen vom erweiter-

ten Landesausschuss entgegenzunehmen, 

insbesondere Bescheide des erweiterten 

Landesausschusses in meinem Namen zu 

empfangen.  

 

Für Krankenhausteams:9  

Mit meiner Unterschrift erteile ich der  

Geschäftsführung des anzeigenden Kran-

kenhauses die Bevollmächtigung, in mei-

nem Namen Erklärungen im Zusammen-

hang mit diesem Anzeigeverfahren zur Teil-

nahme an der ASV gegenüber dem erwei-

terten Landesausschuss abzugeben und in 

meinem Namen Erklärungen vom erweiter-

ten Landesausschuss entgegenzunehmen, 

insbesondere Bescheide des erweiterten 

Landesausschusses in meinem Namen zu 

empfangen.

 

 

________________________   __________________________________ 

Ort, Datum  Unterschrift und Stempel 

(Teamleitung/Vertretungsberechtigter5)  

 

 

________________________   __________________________________ 

Ort, Datum  Unterschrift und Stempel 

(neues Mitglied/Vertretungsberechtigter5)

  

 

 

 
5 Der Vertretungsberechtigte eines Teammitgliedes (aus einem Krankenhaus oder MVZ) ist die Geschäftsführung dieser 
Einrichtung.  
8 Ist die Teamleitung der vertragsärztlichen Versorgung (§ 95 SGB V) zugeordnet, handelt es sich um ein Vertragsarztteam. 
9 Ist die Teamleitung dem stationären Bereich (§ 108 SGB V) zugeordnet, handelt es sich um ein Krankenhausteam.
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Qualitätssicherungsvereinbarungen nach § 135 Absatz 2 SGB V zu  

Tuberkulose und atypischer Mykobakteriose 
 
Es wird bestätigt, dass das Team die Leistungen, welche den Anforderungen des § 135 Abs. 2 
SGB V unterliegen, unter Einhaltung der hier beinhalteten Voraussetzungen in fachlicher, apparati-
ver, baulicher, organisatorischer, personeller und hygienischer Hinsicht erbringt. 
 
Aktuell handelt es sich hierbei insbesondere um nachfolgende Richtlinien und Vereinbarungen: 

 

Ambulantes Operieren:  
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zum ambulanten 
Operieren 

Bluttransfusionen: 
Richtlinien zur Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen und zur Anwendung von Blutprodukten 
(Hämotherapie) der Bundesärztekammer 

Kernspintomographie-Vereinbarung: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Untersuchungen in der Kernspintomographie (Kernspintomographie-Vereinbarung) 

Koloskopie: 
Voraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Ausführung und Abrechnung von koloskopi-
schen Leistungen 

Labor: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Erbringung von spe-
ziellen Untersuchungen der Laboratoriumsmedizin (Qualitätssicherungsvereinbarung Spezial-Labor) 

Langzeit-EKG: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Langzeit-elektrokardiographischen Untersuchungen 

Strahlendiagnostik und -therapie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Untersuchungen in der diagnostischen Radiologie und Nuklearmedizin und von Strahlenthe-
rapie (Vereinbarung zur Strahlendiagnostik und -therapie) 

Ultraschall: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Ultraschalldiagnostik  

 

 

 

________________________                         _________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift  

(Teamleitung/Vertretungsberechtigter6)  
 
6 Der Vertretungsberechtigte eines Teammitgliedes (aus einem Krankenhaus oder MVZ) ist die Geschäftsführung dieser Einrichtung. 
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Qualitätssicherungsvereinbarungen nach § 135 Absatz 2 SGB V zu  

Gastrointestinalen Tumoren und Tumoren der Bauchhöhle 
 
Es wird bestätigt, dass das Team die Leistungen, welche den Anforderungen des § 135 Abs. 2 
SGB V unterliegen, unter Einhaltung der hier beinhalteten Voraussetzungen in fachlicher, apparati-
ver, baulicher, organisatorischer, personeller und hygienischer Hinsicht erbringt. 
 
Aktuell handelt es sich hierbei insbesondere um nachfolgende Richtlinien und Vereinbarungen: 
 

Ambulantes Operieren:  
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zum ambulanten Operieren 

Kernspintomographie-Vereinbarung: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Untersuchungen in der Kernspintomographie (Kernspintomographie-Vereinbarung) 

MR-Angiographie: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur MR-Angiografie 
(Qualitätssicherungsvereinbarung zur MR-Angiografie) 

Koloskopie: 
Voraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Ausführung und Abrechnung von koloskopischen 
Leistungen 

Dünndarm-Kapselendoskopie zur Abklärung obskurer gastrointestinaler Blutungen:  
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V 
für die Dünndarm-Kapselendoskopie zur Abklärung obskurer gastrointestinaler Blutungen 
Labor: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Erbringung von spe-
ziellen Untersuchungen der Laboratoriumsmedizin (Qualitätssicherungsvereinbarung Spezial-Labor) 

Molekulargenetik: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Erbringung von 
molekulargenetischen Untersuchungen bei monogenen Erkrankungen (Qualitätssicherungsver-
einbarung Molekulargenetik) 

Onkologie: 
Vereinbarung über die qualifizierte ambulante Versorgung krebskranker Patienten „Onkologie-
Vereinbarung“ (Anlage 7 zum Bundesmantelvertrag-Ärzte) 

Strahlendiagnostik und -therapie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Untersuchungen in der diagnostischen Radiologie und Nuklearmedizin und von Strahlenthe-
rapie (Vereinbarung zur Strahlendiagnostik und -therapie) 

Psychotherapie: 
Vereinbarung über die Anwendung von Psychotherapie in der vertragsärztlichen Versorgung 
(Psychotherapie-Vereinbarung; Anlage 1 Bundesmantel-Vertrag-Ärzte) 

Schmerztherapie: 
Qualitätssicherungsvereinbarung zur schmerztherapeutischen Versorgung 
chronisch schmerzkranker Patienten gem. § 135 Abs. 2 SGB V 

Ultraschall: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Ultraschalldiagnostik 

Langzeit-EKG: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Langzeit-elektrokardiographischen Untersuchungen 

 

 

________________________                         _________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift  

(Teamleitung/Vertretungsberechtigter6)  
 
6 Der Vertretungsberechtigte eines Teammitgliedes (aus einem Krankenhaus oder MVZ) ist die Geschäftsführung dieser Einrichtung. 
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Qualitätssicherungsvereinbarungen nach § 135 Absatz 2 SGB V zu  

Marfan-Syndrom 
 

Es wird bestätigt, dass das Team die Leistungen, welche den Anforderungen des § 135 Abs. 2 SGB 
V unterliegen, unter Einhaltung der hier beinhalteten Voraussetzungen in fachlicher, apparativer, 
baulicher, organisatorischer, personeller und hygienischer Hinsicht erbringt. 
 
Aktuell handelt es sich hierbei insbesondere um nachfolgende Richtlinien und Vereinbarungen: 
 

Ambulantes Operieren:  
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zum ambulanten 
Operieren 

Bluttransfusionen: 
Richtlinien zur Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen und zur Anwendung von Blutprodukten 
(Hämotherapie) der Bundesärztekammer 

Qualitätssicherungsvereinbarung zur Herzschrittmacherkontrolle 

Kernspintomographie-Vereinbarung: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Untersuchungen in der Kernspintomographie (Kernspintomographie-Vereinbarung) 

Labor: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Erbringung von spe-
ziellen Untersuchungen der Laboratoriumsmedizin (Qualitätssicherungsvereinbarung Spezial-Labor) 

Langzeit-EKG: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Langzeit-elektrokardiographischen Untersuchungen 

Invasive Kardiologie 

MR-Angiographie: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur MR-Angiografie 
(Qualitätssicherungsvereinbarung zur MR-Angiografie) 

Psychotherapie: 
Vereinbarung über die Anwendung von Psychotherapie in der vertragsärztlichen Versorgung, u.a. 
Grundversorgung, Übende Verfahren  
(Psychotherapie-Vereinbarung; Anlage 1 Bundesmantel-Vertrag-Ärzte) 

Strahlendiagnostik und -therapie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Untersuchungen in der diagnostischen Radiologie und Nuklearmedizin, von Strahlentherapie, 
allgemeiner Röntgendiagnostik und Computertomographie (Vereinbarung zur Strahlendiagnostik 
und -therapie) 

Ultraschall: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Ultraschalldiagnostik 

 
 
________________________                         _________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift  

(Teamleitung/Vertretungsberechtigter6)  

 
6 Der Vertretungsberechtigte eines Teammitgliedes (aus einem Krankenhaus oder MVZ) ist die Geschäftsführung dieser Einrichtung.
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Qualitätssicherungsvereinbarungen nach § 135 Absatz 2 SGB V zu  

Mammakarzinom und/oder andere gynäkologische Tumore 
 

Es wird bestätigt, dass das Team die Leistungen, welche den Anforderungen des § 135 Abs. 2 
SGB V unterliegen, unter Einhaltung der hier beinhalteten Voraussetzungen in fachlicher, apparati-
ver, baulicher, organisatorischer, personeller und hygienischer Hinsicht erbringt. 
 
Aktuell handelt es sich hierbei insbesondere um nachfolgende Richtlinien und Vereinbarungen: 
 

Für Mammakarzinome und andere gynäkologische Tumore 

 

Ambulantes Operieren:  
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zum ambulanten 
Operieren 

EBM Genehmigungen aus dem Gebiet der Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe  

MRSA nach EBM 

Kernspintomographie-Vereinbarung: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Untersuchungen in der Kernspintomographie (Kernspintomographie-Vereinbarung) 

Labor: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Erbringung von spe-
ziellen Untersuchungen der Laboratoriumsmedizin (Qualitätssicherungsvereinbarung Spezial-Labor) 

Langzeit-EKG: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Langzeit-elektrokardiographischen Untersuchungen 

Mammographie kurativ: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur kurativen Mam-
mographie (Mammographie-Vereinbarung) 

Molekulargenetik: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Erbringung von 
molekulargenetischen Untersuchungen bei monogenen Erkrankungen (Qualitätssicherungsver-
einbarung Molekulargenetik) 

MR-Angiographie: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur MR-Angiografie 
(Qualitätssicherungsvereinbarung zur MR-Angiografie) 

Onkologie: 
Vereinbarung über die qualifizierte ambulante Versorgung krebskranker Patienten „Onkologie-
Vereinbarung“ (Anlage 7 zum Bundesmantelvertrag-Ärzte) 

Physikalisch Medizinische Leistung 
Einheitlicher Bewertungsmaßstab (EBM) Kapitel 30.4 Nr.1. 

Psychotherapie: 
Vereinbarung über die Anwendung von Psychotherapie in der vertragsärztlichen Versorgung, u.a. 
Grundversorgung und Übende Verfahren (Psychotherapie-Vereinbarung; Anlage 1 Bundesman-
tel-Vertrag-Ärzte); Richtlinie des Gemeinsamen Bundesauschusses über die Durchführung der 
Psychotherapie (Psychotherapie-Richtlinie) 

Schmerztherapie: 
Qualitätssicherungsvereinbarung zur schmerztherapeutischen Versorgung chronisch schmerz-
kranker Patienten gem. § 135 Abs. 2 SGB V 

Strahlendiagnostik und -therapie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Untersuchungen in der diagnostischen Radiologie und Nuklearmedizin, von Strahlentherapie 
und Computertomographie (Vereinbarung zur Strahlendiagnostik und -therapie) 
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Ultraschall: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Ultraschalldiagnostik 

Interventionelle Radiologie:  
Qualitätssicherungsvereinbarung zur interventionellen Radiologie Vereinbarung von Qualitätssi-
cherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur interventionellen Radiologie (Qualitätssiche-
rungsvereinbarung zur interventionellen Radiologie) 

Zytologie:  
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur zytologischen 
Untersuchung von Abstrichen der Cervix uteri 
(Qualitätssicherungsvereinbarung Zervix-Zytologie) 

 

Für gynäkologische Tumore zusätzlich 

 

Koloskopie: 
Voraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Ausführung und Abrechnung von koloskopi-
schen Leistungen 

 

Für Mammakarzinome zusätzlich 

 

Vakuumbiopsie der Brust: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Vakuumbiopsie 
der Brust 

 

 

________________________                         _________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift  

(Teamleitung/Vertretungsberechtigter6)  
 
6 Der Vertretungsberechtigte eines Teammitgliedes (aus einem Krankenhaus oder MVZ) ist die Geschäftsführung dieser Einrichtung.
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Qualitätssicherungsvereinbarungen nach § 135 Absatz 2 SGB V zu  

Pulmonaler Hypertonie 
 

Es wird bestätigt, dass das Team die Leistungen, welche den Anforderungen des § 135 Abs. 2 
SGB V unterliegen, unter Einhaltung der hier beinhalteten Voraussetzungen in fachlicher, apparati-
ver, baulicher, organisatorischer, personeller und hygienischer Hinsicht erbringt. 
 
Aktuell handelt es sich hierbei insbesondere um nachfolgende Richtlinien und Vereinbarungen: 
 

Ambulantes Operieren:  
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zum ambulanten 
Operieren; 

Herzschrittmacher-Kontrollen: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Funktionsanalyse 
eines Herzschrittmachers (Qualitätssicherungsvereinbarung zur Herzschrittmacher-Kontrolle) 

Interventionelle Radiologie: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur interventionel-
len Radiologie (Qualitätssicherungsvereinbarung zur interventionellen Radiologie) 

Kernspintomographie-Vereinbarung: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen 
gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung von Untersuchungen in der Kernspintomographie 
(Kernspintomographie-Vereinbarung) 

MR-Angiographie: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur MR-Angiografie 
(Qualitätssicherungsvereinbarung zur MR-Angiografie) 

Physikalisch Medizinische Leistung: 
Einheitlicher Bewertungsmaßstab (EBM) Kapitel 30.3 Nr.1 und 30.4 Nr.1. 

Labor: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Erbringung von spe-
ziellen Untersuchungen der Laboratoriumsmedizin (Qualitätssicherungsvereinbarung Spezial-Labor) 

Strahlendiagnostik und -therapie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Untersuchungen in der diagnostischen Radiologie und Nuklearmedizin und von Strahlenthe-
rapie (Vereinbarung zur Strahlendiagnostik und -therapie) 

Psychotherapie: 
Vereinbarung über die Anwendung von Psychotherapie in der vertragsärztlichen Versorgung 
(Psychotherapie-Vereinbarung; Anlage 1 Bundesmantel-Vertrag-Ärzte) 

Schlafbezogene Atmungsstörungen: 
Qualitätssicherungsvereinbarung gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Diagnostik und Therapie 
schlafbezogener Atmungsstörungen 

Ultraschall: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Ultraschalldiagnostik 

Langzeit-EKG: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Langzeit-elektrokardiographischen Untersuchungen 

 

 

________________________                         _________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift  

(Teamleitung/Vertretungsberechtigter6)  

 
6 Der Vertretungsberechtigte eines Teammitgliedes (aus einem Krankenhaus oder MVZ) ist die Geschäftsführung dieser Einrichtung.
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Qualitätssicherungsvereinbarungen nach § 135 Absatz 2 SGB V zu  

Mukoviszidose 
 

Es wird bestätigt, dass das Team die Leistungen, welche den Anforderungen des § 135 Abs. 2 
SGB V unterliegen, unter Einhaltung der hier beinhalteten Voraussetzungen in fachlicher, apparati-
ver, baulicher, organisatorischer, personeller und hygienischer Hinsicht erbringt. 
 
Aktuell handelt es sich hierbei insbesondere um nachfolgende Richtlinien und Vereinbarungen: 

 

Molekulargenetik  
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Erbringung von 
molekulargenetischen Untersuchungen bei monogenen Erkrankungen  

Richtlinien zur Empfängnisregelung und zum Schwangerschaftsabbruch des Gemeinsamen Bun-
desausschusses (GNRn 01821, 01822) 

Kernspintomographie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen 
gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung von Untersuchungen in der Kernspintomographie  

Koloskopie: 
Voraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Ausführung und Abrechnung von koloskopi-
schen Leistungen 

Otoakustische Emissionen 
Bestimmung der otoakustischen Emissionen nach der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses zu Untersuchungs- und Behandlungsmethoden der vertragsärztlichen Versorgung, An-
lage I, Nr. 5 

Physikalisch Medizinische Leistung 
Einheitlicher Bewertungsmaßstab (EBM) Kapitel 30.4 Nr.1 

Psychosomatik  
Vereinbarung über die Anwendung von Psychotherapie in der vertragsärztlichen Versorgung 
Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Durchführung der Psychotherapie 
(Psychotherapie-Richtlinien) 

Strahlendiagnostik und -therapie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Untersuchungen in der diagnostischen Radiologie und Nuklearmedizin und von Strahlenthe-
rapie (Vereinbarung zur Strahlendiagnostik und -therapie) 

Sozialpädiatrie (nur bei Behandlung von Kindern und Jugendlichen notwendig). Einheitlicher Be-
wertungsmaßstab (EBM) Kapitel 4.2.4 Nr. 1 (GRN 04356) 

Ultraschall: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Ultraschalldiag-
nostik 

Langzeit-EKG: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Langzeit-elektrokardiographischen Untersuchungen 

Labor 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Erbringung von spe-
ziellen Untersuchungen der Laboratoriumsmedizin (Qualitätssicherungsvereinbarung Spezial-Labor) 

 

 

________________________                         _________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift  

(Teamleitung/Vertretungsberechtigter6)  
 
6 Der Vertretungsberechtigte eines Teammitgliedes (aus einem Krankenhaus oder MVZ) ist die Geschäftsführung dieser Einrichtung. 
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Qualitätssicherungsvereinbarungen nach § 135 Absatz 2 SGB V zu  

Rheumatologische Erkrankungen 
 

Es wird bestätigt, dass das Team die Leistungen, welche den Anforderungen des § 135 Abs. 2 SGB 
V unterliegen, unter Einhaltung der hier beinhalteten Voraussetzungen in fachlicher, apparativer, 
baulicher, organisatorischer, personeller und hygienischer Hinsicht erbringt. 
 
Aktuell handelt es sich hierbei insbesondere um nachfolgende Richtlinien und Vereinbarungen: 

 

Ambulantes Operieren:  
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zum ambulanten 
Operieren; 

EBM-Genehmigung: 
Richtlinien zur Empfängnisregelung und zum Schwangerschaftsabbruch des 
Gemeinsamen Bundesausschusses (GNRn 01821, 01822) 

Funktionsstörung der Hand: 
Einheitlicher Bewertungsmaßstab (EBM) GNR 18330. Für Vertragsärzte, die eine entsprechender 
Zusatzqualifikation nachweisen. 

interventionellen Radiologie: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur interventionellen 
Radiologie 

Invasive Kardiologie: 
Voraussetzungen gemäß § 135 Abs.2 SGB V zur Ausführung und Abrechnung invasiver kardiolo-
gischer Leistungen (Vereinbarung zur invasiven Kardiologie) 

Physikalische Medizinische Leistungen: 
Einheitlicher Bewertungsmaßstab (EBM) Kapitel 30.4 Nr.1. Für Vertragsärzte, die eine entspre-
chender Zusatzqualifikation nachweisen. (GNRn 30400, 30410, 30411, 30420, 30421, 30430) 

Kernspintomographie-Vereinbarung: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen 
gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung von Untersuchungen in der Kernspintomographie 
(Kernspintomographie-Vereinbarung 

MR-Angiographie: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur MR-Angiografie 
(Qualitätssicherungsvereinbarung zur MR-Angiografie) 

Koloskopie: 
Voraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Ausführung und Abrechnung von koloskopi-
schen Leistungen 

Labor: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Erbringung von spezi-
ellen Untersuchungen der Laboratoriumsmedizin (Qualitätssicherungsvereinbarung Spezial-Labor) 

Strahlendiagnostik und -therapie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Untersuchungen in der diagnostischen Radiologie und Nuklearmedizin und von Strahlenthera-
pie (Vereinbarung zur Strahlendiagnostik und -therapie) 

Psychotherapie: 
Vereinbarung über die Anwendung von Psychotherapie in der vertragsärztlichen Versorgung 
(Psychotherapie-Vereinbarung; Anlage 1 Bundesmantel-Vertrag-Ärzte) 

Ultraschall: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Ultraschalldiagnostik 
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Langzeit-EKG: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Langzeit-elektrokardiographischen Untersuchungen 

 

 

________________________                         _________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift  

(Teamleitung/Vertretungsberechtigter6)  
 
6 Der Vertretungsberechtigte eines Teammitgliedes (aus einem Krankenhaus oder MVZ) ist die Geschäftsführung dieser Einrichtung. 
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Qualitätssicherungsvereinbarungen nach § 135 Absatz 2 SGB V zu  

Urologische Tumore 
 

Es wird bestätigt, dass das Team die Leistungen, welche den Anforderungen des § 135 Abs. 2 SGB 
V unterliegen, unter Einhaltung der hier beinhalteten Voraussetzungen in fachlicher, apparativer, 
baulicher, organisatorischer, personeller und hygienischer Hinsicht erbringt. 
 
Aktuell handelt es sich hierbei insbesondere um nachfolgende Richtlinien und Vereinbarungen: 

 

Ambulantes Operieren:  
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zum ambulanten 
Operieren; 

EBM-Genehmigung: 
Richtlinien zur Empfängnisregelung und zum Schwangerschaftsabbruch des 
Gemeinsamen Bundesausschusses (GNRn 01821, 01822) 

interventionellen Radiologie: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur interventionellen 
Radiologie 

Stoßwellenlithotripsie: 
Stoßwellenlithotripsie bei Harnsteinen nach der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses 
zu Untersuchungs- und Behandlungsmethoden der vertragsärztlichen Versorgung, Anlage I, Nr. 4 

Kernspintomographie-Vereinbarung: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen 
gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung von Untersuchungen in der Kernspintomographie 
(Kernspintomographie-Vereinbarung) 

MR-Angiographie: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur MR-Angiografie 
(Qualitätssicherungsvereinbarung zur MR-Angiografie) 

Koloskopie: 
Voraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Ausführung und Abrechnung von koloskopischen 
Leistungen 

Labor: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Erbringung von speziel-
len Untersuchungen der Laboratoriumsmedizin (Qualitätssicherungsvereinbarung Spezial-Labor) 

Onkologie: 
Vereinbarung über die qualifizierte ambulante Versorgung krebskranker Patienten „Onkologie-Ver-
einbarung“ (Anlage 7 zum Bundesmantelvertrag-Ärzte) 

Strahlendiagnostik und -therapie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Untersuchungen in der diagnostischen Radiologie und Nuklearmedizin und von Strahlenthera-
pie (Vereinbarung zur Strahlendiagnostik und -therapie) 

Psychotherapie: 
Vereinbarung über die Anwendung von Psychotherapie in der vertragsärztlichen Versorgung (Psy-
chotherapie-Vereinbarung; Anlage 1 Bundesmantel-Vertrag-Ärzte) 

Schmerztherapie: 
Qualitätssicherungsvereinbarung zur schmerztherapeutischen Versorgung 
chronisch schmerzkranker Patienten gem. § 135 Abs. 2 SGB V 

Ultraschall: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Ultraschalldiagnostik 
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Langzeit-EKG: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Langzeit-elektrokardiographischen Untersuchungen 

Zytologie der Zervix Uteri: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach §135 Abs. 2 SGB V zur zytologischen Un-
tersuchung von Abstrichen der Zervix Uteri (Zytologie-Vereinbarung) 

 

 

________________________                         _________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift  

(Teamleitung/Vertretungsberechtigter6)  
 
6 Der Vertretungsberechtigte eines Teammitgliedes (aus einem Krankenhaus oder MVZ) ist die Geschäftsführung dieser Einrichtung. 
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Qualitätssicherungsvereinbarungen nach § 135 Absatz 2 SGB V zu  

Morbus Wilson 
 
Es wird bestätigt, dass das Team die Leistungen, welche den Anforderungen des § 135 Abs. 2 
SGB V unterliegen, unter Einhaltung der hier beinhalteten Voraussetzungen in fachlicher, apparati-
ver, baulicher, organisatorischer, personeller und hygienischer Hinsicht erbringt. 
 
Aktuell handelt es sich hierbei insbesondere um nachfolgende Richtlinien und Vereinbarungen: 
 

Kernspintomographie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Untersuchungen in der Kernspintomographie  

Kernspintomographie - Magnetresonanz-Angiographie: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur MR-Angiographie 

Koloskopie: 
Voraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Ausführung und Abrechnung von koloskopi-
schen Leistungen 

Physikalisch Medizinische Leistung 
Einheitlicher Bewertungsmaßstab (EBM) Kapitel 30.3 Nr.1 und 30.4 Nr.1 
Psychosomatik  
Vereinbarung über die Anwendung von Psychotherapie in der vertragsärztlichen Versorgung 
Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Durchführung der Psychotherapie 
(Psychotherapie-Richtlinien) 

Strahlendiagnostik und -therapie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Untersuchungen in der diagnostischen Radiologie und Nuklearmedizin und von Strahlenthera-
pie (Vereinbarung zur Strahlendiagnostik und -therapie) 
Ultraschall: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Ultraschalldiagnostik 

Langzeit-EKG: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Langzeit-elektrokardiographischen Untersuchungen 

Labor 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Erbringung von spezi-
ellen Untersuchungen der Laboratoriumsmedizin (Qualitätssicherungsvereinbarung Spezial-Labor) 

 

 

________________________                         _________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift  

(Teamleitung/Vertretungsberechtigter6)  
 
6  Der Vertretungsberechtigte eines Teammitgliedes (aus einem Krankenhaus oder MVZ) ist die Geschäftsführung dieser Einrichtung. 
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Qualitätssicherungsvereinbarungen nach § 135 Absatz 2 SGB V zu  

Ausgewählte seltene Lebererkrankungen 
 

Es wird bestätigt, dass das Team die Leistungen, welche den Anforderungen des § 135 Abs. 2 SGB 
V unterliegen, unter Einhaltung der hier beinhalteten Voraussetzungen in fachlicher, apparativer, 
baulicher, organisatorischer, personeller und hygienischer Hinsicht erbringt. 
 
Aktuell handelt es sich hierbei insbesondere um nachfolgende Richtlinien und Vereinbarungen: 

 

Koloskopie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Ausführung 
und Abrechnung von koloskopischen Leistungen (Qualitätssicherungsvereinbarung zur Kolosko-
pie) 

Interventionelle Radiologie: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur interventionel-
len Radiologie (Qualitätssicherungsvereinbarung zur interventionellen Radiologie) 

Kernspintomographie-Vereinbarung: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen 
gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung von Untersuchungen in der Kernspintomographie 
(Kernspintomographie-Vereinbarung) 

MR-Angiographie: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur MR-Angiogra-
fie (Qualitätssicherungsvereinbarung zur MR-Angiografie) 

Labor: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Erbringung von spe-
ziellen Untersuchungen der Laboratoriumsmedizin (Qualitätssicherungsvereinbarung Spezial-Labor) 

Strahlendiagnostik und -therapie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Untersuchungen in der diagnostischen Radiologie und Nuklearmedizin und von Strahlenthe-
rapie (Vereinbarung zur Strahlendiagnostik und -therapie) 

Psychotherapie: 
Vereinbarung über die Anwendung von Psychotherapie in der vertragsärztlichen Versorgung 
(Psychotherapie-Vereinbarung; Anlage 1  Bundesmantel-Vertrag-Ärzte) 

Ultraschall: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Ultraschalldi-
agnostik 

Langzeit-EKG: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Langzeit-elektrokardiographischen Untersuchungen 

 

 

________________________                         _________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift  

(Teamleitung/Vertretungsberechtigter6)  
 
6 Der Vertretungsberechtigte eines Teammitgliedes (aus einem Krankenhaus oder MVZ) ist die Geschäftsführung dieser Einrichtung. 
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Qualitätssicherungsvereinbarungen nach § 135 Absatz 2 SGB V zu  

Hauttumore 
 

Es wird bestätigt, dass das Team die Leistungen, welche den Anforderungen des § 135 Abs. 2 SGB 
V unterliegen, unter Einhaltung der hier beinhalteten Voraussetzungen in fachlicher, apparativer, 
baulicher, organisatorischer, personeller und hygienischer Hinsicht erbringt. 
 
Aktuell handelt es sich hierbei insbesondere um nachfolgende Richtlinien und Vereinbarungen: 

 

EBM-Genehmigung: 
Histologische und zytologische Leistungen für Hautärzte (GNRn 19310, 19312 und 19320)  

EBM-Genehmigung: 
Richtlinien zur Empfängnisregelung und zum Schwangerschaftsabbruch des 
Gemeinsamen Bundesausschusses (GNRn 01821, 01822) 

EBM-Genehmigung: 
Physikalisch Medizinische Leistung (GNRn 30401, 30410, 30411, 30420, 30421, 30430, 30431 

Kernspintomographie-Vereinbarung: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung von 
Untersuchungen in der Kernspintomographie (Kernspintomographie-Vereinbarung) 

MR-Angiographie: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur MR-Angiogra-
fie (Qualitätssicherungsvereinbarung zur MR-Angiografie) 

PET und PET/CT (Positronenemissionstomographie): 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur diagnostischen 
Positronenemissionstomographie, diagnostischen Positronenemissionstomographie mit Compu-
tertomographie 

Onkologie: 
Vereinbarung über die qualifizierte ambulante Versorgung krebskranker Patienten „Onkologie-
Vereinbarung“ (Anlage 7 zum Bundesmantelvertrag-Ärzte) 

Strahlendiagnostik und -therapie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Untersuchungen in der diagnostischen Radiologie und Nuklearmedizin und von Strahlenthe-
rapie (Vereinbarung zur Strahlendiagnostik und -therapie) 

Psychotherapie: 
Vereinbarung über die Anwendung von Psychotherapie in der vertragsärztlichen Versorgung 
(Psychotherapie-Vereinbarung; Anlage 1 Bundesmantel-Vertrag-Ärzte) 

Schmerztherapie: 
Qualitätssicherungsvereinbarung zur schmerztherapeutischen Versorgung 
chronisch schmerzkranker Patienten gem. § 135 Abs. 2 SGB V 

Spezial-Labor:  
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Erbringung von spe-
ziellen Untersuchungen der Laboratoriumsmedizin (Qualitätssicherungsvereinbarung Spezial-Labor) 

Langzeit-EKG: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Langzeit-elektrokardiographischen Untersuchungen 

Sonographie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Ausführung 
und Abrechnung ultraschalldiagnostischer Leistungen (Ultraschall-Vereinbarung) 

 

 

________________________                         _________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift  

(Teamleitung/Vertretungsberechtigter6)  
 
6 Der Vertretungsberechtigte eines Teammitgliedes (aus einem Krankenhaus oder MVZ) ist die Geschäftsführung dieser Einrichtung. 
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Qualitätssicherungsvereinbarungen nach § 135 Absatz 2 SGB V zu  

Hämophilie 
 

Es wird bestätigt, dass das Team die Leistungen, welche den Anforderungen des § 135 Abs. 2 SGB 
V unterliegen, unter Einhaltung der hier beinhalteten Voraussetzungen in fachlicher, apparativer, 
baulicher, organisatorischer, personeller und hygienischer Hinsicht erbringt. 
 
Aktuell handelt es sich hierbei insbesondere um nachfolgende Richtlinien und Vereinbarungen: 

 

Koloskopie: 

Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur 

Ausführung und Abrechnung von koloskopischen Leistungen (Qualitätssicherungsver-

einbarung zur Koloskopie) 

☐ 

Kernspintomographie-Vereinbarung: 

Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen 

gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung von Untersuchungen in der Kernspinto-

mographie (Kernspintomographie-Vereinbarung) 

☐ 

MR-Angiographie: 

Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur MR-

Angiografie (Qualitätssicherungsvereinbarung zur MR-Angiografie) 

☐ 

Labor: 

Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Er-

bringung von speziellen Untersuchungen der Laboratoriumsmedizin (Qualitätssiche-

rungsvereinbarung Spezial-Labor) 

☐ 

Strahlendiagnostik und -therapie: 

Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur 

Durchführung von Untersuchungen in der diagnostischen Radiologie und Nuklearme-

dizin und von Strahlentherapie (Vereinbarung zur Strahlendiagnostik und -therapie) 

☐ 

Psychotherapie: 

Vereinbarung über die Anwendung von Psychotherapie in der vertragsärztlichen Ver-

sorgung (Psychotherapie-Vereinbarung; Anlage 1  Bundesmantel-Vertrag-Ärzte) 

☐ 

Ultraschall: 

Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Ult-

raschalldiagnostik 

☐ 

Richtlinien zur Empfängnisregelung und zum Schwangerschaftsabbruch des Gemein-

samen Bundesausschusses (GNRn 01821, 01822) 
☐ 
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Ort, Datum Unterschrift  

(Teamleitung/Vertretungsberechtigter6)  
 
6 Der Vertretungsberechtigte eines Teammitgliedes (aus einem Krankenhaus oder MVZ) ist die Geschäftsführung dieser Einrichtung. 
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Qualitätssicherungsvereinbarungen nach § 135 Absatz 2 SGB V zu  

 
Tumore der Lunge und des Thorax 
 

 

Es wird bestätigt, dass das Team die Leistungen, welche den Anforderungen des § 135 Abs. 2 SGB 
V unterliegen, unter Einhaltung der hier beinhalteten Voraussetzungen in fachlicher, apparativer, 
baulicher, organisatorischer, personeller und hygienischer Hinsicht erbringt. 
 
 
 
Aktuell handelt es sich hierbei insbesondere um nachfolgende Richtlinien und Vereinbarungen: 
 

EBM-Genehmigung: 
Physikalisch Medizinische Leistung (GNRn 30410, 30411, 30420, 30421 

Invasive Kardiologie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Untersuchungen von invasiven kardiologischen Leistungen (Vereinbarung zur invasiven Kar-
diologie) 

Kernspintomographie-Vereinbarung: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen 
gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung von Untersuchungen in der Kernspintomographie 
(Kernspintomographie-Vereinbarung) 

Koloskopie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Untersuchungen von von koloskopischen Leistungen (Qualitätssicherungsvereinbarung zur 
Koloskopie) 

MR-Angiographie: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur MR-Angiografie 
(Qualitätssicherungsvereinbarung zur MR-Angiografie) 

PET und PET/CT (Positronenemissionstomographie): 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur diagnostischen 
Positronenemissionstomographie, diagnostischen Positronenemissionstomographie mit Compu-
tertomographie 

Onkologie: 
Vereinbarung über die qualifizierte ambulante Versorgung krebskranker Patienten „Onkologie-Ver-
einbarung“ (Anlage 7 zum Bundesmantelvertrag-Ärzte) 

Strahlendiagnostik und -therapie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Untersuchungen in der diagnostischen Radiologie und Nuklearmedizin und von Strahlenthera-
pie (Vereinbarung zur Strahlendiagnostik und -therapie) 

Interventionelle Radiologie: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur interventionellen 
Radiologie (Qualitätssicherungsvereinbarung zur interventionellen Radiologie) 

Psychotherapie: 
Vereinbarung über die Anwendung von Psychotherapie in der vertragsärztlichen Versorgung (Psy-
chotherapie-Vereinbarung; Anlage 1  Bundesmantel-Vertrag-Ärzte) 

Schmerztherapie: 
Qualitätssicherungsvereinbarung zur schmerztherapeutischen Versorgung 
chronisch schmerzkranker Patienten gem. § 135 Abs. 2 SGB V 

Spezial-Labor:  
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Erbringung von 
speziellen Untersuchungen der Laboratoriumsmedizin (Qualitätssicherungsvereinbarung Spezial-
Labor) 

Langzeit-EKG: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Langzeit-elektrokardiographischen Untersuchungen 
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Sonographie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Ausführung und 
Abrechnung ultraschalldiagnostischer Leistungen (Ultraschall-Vereinbarung) 
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Ort, Datum Unterschrift  

(Teamleitung/Vertretungsberechtigter6)  
 
6 Der Vertretungsberechtigte eines Teammitgliedes (aus einem Krankenhaus oder MVZ) ist die Geschäftsführung dieser Einrichtung. 
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Qualitätssicherungsvereinbarungen nach § 135 Absatz 2 SGB V zu  

Sarkoidose 
 

Es wird bestätigt, dass das Team die Leistungen, welche den Anforderungen des § 135 Abs. 2 SGB 
V unterliegen, unter Einhaltung der hier beinhalteten Voraussetzungen in fachlicher, apparativer, 
baulicher, organisatorischer, personeller und hygienischer Hinsicht erbringt. 
 
Aktuell handelt es sich hierbei insbesondere um nachfolgende Richtlinien und Vereinbarungen: 

Koloskopie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Ausführung 
und Abrechnung von koloskopischen Leistungen (Qualitätssicherungsvereinbarung zur Kolo-
skopie) 

EBM-Genehmigung: 
Physikalisch Medizinische Leistung (GNRn 30410, 30411, 30420, 30421, 34430) 

Kernspintomographie-Vereinbarung: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen 
gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung von Untersuchungen in der Kernspintomogra-
phie (Kernspintomographie-Vereinbarung) 

MR-Angiographie: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur MR-Angio-
grafie (Qualitätssicherungsvereinbarung zur MR-Angiografie) 

Invasive Kardiologie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchfüh-
rung von Untersuchungen von invasiven kardiologischen Leistungen (Vereinbarung zur invasi-
ven Kardiologie) 

Spezial-Labor:  
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Erbringung 
von speziellen Untersuchungen der Laboratoriumsmedizin (Qualitätssicherungsvereinbarung 
Spezial-Labor) 

Rhythmusimplantat-Kontrolle: 
Vereinbarung von Qualifikationsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Kontrolle von akti-
ven kardialen Rhythmusimplantaten (Qualitätssicherungsvereinbarung Rhythmusimplantat-
Kontrolle) 

Strahlendiagnostik und -therapie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchfüh-
rung von Untersuchungen in der diagnostischen Radiologie und Nuklearmedizin und von Strah-
lentherapie (Vereinbarung zur Strahlendiagnostik und -therapie) 
EBM-Genehmigung: 
Histologische und zytologische Leistungen für Hautärzte  
(GNRn 19310, 19312 und 19320)  
Psychotherapie: 
Vereinbarung über die Anwendung von Psychotherapie in der vertragsärztlichen Versorgung 
(Psychotherapie-Vereinbarung; Anlage 1  Bundesmantel-Vertrag-Ärzte) 

Ultraschall: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Ultraschalldi-
agnostik 

Langzeit-EKG: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchfüh-
rung von Langzeit-elektrokardiographischen Untersuchungen 
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Ort, Datum Unterschrift  

(Teamleitung/Vertretungsberechtigter6)  
 
6 Der Vertretungsberechtigte eines Teammitgliedes (aus einem Krankenhaus oder MVZ) ist die Geschäftsführung dieser Einrichtung. 
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Qualitätssicherungsvereinbarungen nach § 135 Absatz 2 SGB V zu  

Kopf- oder Halstumore 
 

Es wird bestätigt, dass das Team die Leistungen, welche den Anforderungen des § 135 Abs. 2 SGB 
V unterliegen, unter Einhaltung der hier beinhalteten Voraussetzungen in fachlicher, apparativer, 
baulicher, organisatorischer, personeller und hygienischer Hinsicht erbringt. 
 
Aktuell handelt es sich hierbei insbesondere um nachfolgende Richtlinien und Vereinbarungen: 

Invasive Kardiologie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Untersuchungen von invasiven kardiologischen Leistungen (Vereinbarung zur invasiven Kar-
diologie) 

Kernspintomographie-Vereinbarung: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen 
gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung von Untersuchungen in der Kernspintomographie 
(Kernspintomographie-Vereinbarung) 

Koloskopie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Untersuchungen von von koloskopischen Leistungen (Qualitätssicherungsvereinbarung zur 
Koloskopie) 

MR-Angiographie: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur MR-Angiogra-
fie (Qualitätssicherungsvereinbarung zur MR-Angiografie) 

PET und PET/CT (Positronenemissionstomographie): 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur diagnostischen 
Positronenemissionstomographie, diagnostischen Positronenemissionstomographie mit Compu-
tertomographie 

Otoakustische Emissionen: 
Bestimmung der otoakustischen Emissionen nach der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses zu Untersuchungs- und Behandlungsmethoden der vertragsärztlichen Versorgung, An-
lage I, Nr. 5 

Onkologie: 
Vereinbarung über die qualifizierte ambulante Versorgung krebskranker Patienten „Onkologie-
Vereinbarung“ (Anlage 7 zum Bundesmantelvertrag-Ärzte) 

Hörgeräteversorgung bei Jugendlichen und Erwachsenen: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Hörgerätever-
sorgung (Qualitätssicherungsvereinbarung Hörgeräteversorgung) 

Strahlendiagnostik und -therapie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Untersuchungen in der diagnostischen Radiologie und Nuklearmedizin und von Strahlenthe-
rapie (Vereinbarung zur Strahlendiagnostik und -therapie) 

Interventionelle Radiologie: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur interventionel-
len Radiologie (Qualitätssicherungsvereinbarung zur interventionellen Radiologie) 

Physikalisch Medizinische Leistung: 
Einheitlicher Bewertungsmaßstab (EBM) Kapitel 30.3 Nr.1 und 30.4 Nr.1. 

Psychotherapie: 
Vereinbarung über die Anwendung von Psychotherapie in der vertragsärztlichen Versorgung 
(Psychotherapie-Vereinbarung; Anlage 1  Bundesmantel-Vertrag-Ärzte) 
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Schmerztherapie: 
Qualitätssicherungsvereinbarung zur schmerztherapeutischen Versorgung 
chronisch schmerzkranker Patienten gem. § 135 Abs. 2 SGB V 

Spezial-Labor:  
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Erbringung 
von speziellen Untersuchungen der Laboratoriumsmedizin (Qualitätssicherungsvereinbarung 
Spezial-Labor) 

Langzeit-EKG: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Langzeit-elektrokardiographischen Untersuchungen 

Sonographie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Ausführung 
und Abrechnung ultraschalldiagnostischer Leistungen (Ultraschall-Vereinbarung) 

 

 

 

________________________                         _________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift  

(Teamleitung/Vertretungsberechtigter5)  

 
5 Der Vertretungsberechtigte eines Teammitgliedes (aus einem Krankenhaus oder MVZ) ist die Geschäftsführung dieser Einrichtung. 
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Qualitätssicherungsvereinbarungen nach § 135 Absatz 2 SGB V zu  

Neuromuskuläre Erkrankungen 
 

Es wird bestätigt, dass das Team die Leistungen, welche den Anforderungen des § 135 Abs. 2 SGB 
V unterliegen, unter Einhaltung der hier beinhalteten Voraussetzungen in fachlicher, apparativer, 
baulicher, organisatorischer, personeller und hygienischer Hinsicht erbringt. 
 
Aktuell handelt es sich hierbei insbesondere um nachfolgende Richtlinien und Vereinbarungen: 

Koloskopie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Ausführung 
und Abrechnung von koloskopischen Leistungen (Qualitätssicherungsvereinbarung zur Kolo-
skopie) 

EBM-Genehmigung: 
Physikalisch Medizinische Leistung (GNRn 30400, 30410, 30411, 30420, 30421) 

Kernspintomographie-Vereinbarung: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen 
gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung von Untersuchungen in der Kernspintomogra-
phie (Kernspintomographie-Vereinbarung) 

MR-Angiographie: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur MR-Angio-
grafie (Qualitätssicherungsvereinbarung zur MR-Angiografie) 

Invasive Kardiologie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchfüh-
rung von Untersuchungen von invasiven kardiologischen Leistungen (Vereinbarung zur invasi-
ven Kardiologie) 

Spezial-Labor:  
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Erbringung 
von speziellen Untersuchungen der Laboratoriumsmedizin (Qualitätssicherungsvereinbarung 
Spezial-Labor) 

Rhythmusimplantat-Kontrolle: 
Vereinbarung von Qualifikationsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Kontrolle von akti-
ven kardialen Rhythmusimplantaten (Qualitätssicherungsvereinbarung Rhythmusimplantat-
Kontrolle) 

Strahlendiagnostik und -therapie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchfüh-
rung von Untersuchungen in der diagnostischen Radiologie und Nuklearmedizin und von Strah-
lentherapie (Vereinbarung zur Strahlendiagnostik und -therapie) 
Psychotherapie: 
Vereinbarung über die Anwendung von Psychotherapie in der vertragsärztlichen Versorgung 
(Psychotherapie-Vereinbarung; Anlage 1 Bundesmantel-Vertrag-Ärzte) 
Ultraschall: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Ultraschalldi-
agnostik 

Langzeit-EKG: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchfüh-
rung von Langzeit-elektrokardiographischen Untersuchungen 

Computertomographie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchfüh-
rung von Untersuchungen in der diagnostischen Radiologie und Nuklearmedizin und von Strah-
lentherapie (Vereinbarung zur Strahlendiagnostik und -therapie) 

Interventionelle Radiologie: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur interventio-
nellen Radiologie (Qualitätssicherungsvereinbarung zur interventionellen Radiologie) 
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Molekulargenetik: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Erbringung 
von molekulargenetischen Untersuchungen bei monogenen Erkrankungen (Qualitätssiche-
rungsvereinbarung Molekulargenetik) 

Nuklearmedizin: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchfüh-
rung von Untersuchungen in der diagnostischen Radiologie und Nuklearmedizin und von Strah-
lentherapie (Vereinbarung zur Strahlendiagnostik und -Therapie) 

Physikalisch Medizinische Leistung: 
Einheitlicher Bewertungsmaßstab (EBM) Kapitel 30.3 Nr.1 und 30.4 Nr.1. Für Vertragsärzte, die 
eine entsprechender Zusatzqualifikation oder eine besondere Zusatzqualifikation nichtärztlicher 
Mitarbeiter nachweisen. 

Psychosomatik: 
Vereinbarung über die Anwendung von Psychotherapie in der vertragsärztlichen Versorgung. 
Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Durchführung der Psychotherapie 
(Psychotherapie-Richtlinien) 

EBM-Genehmigung: 
Sozialpädiatrie  
(GNR 04356) 

PET und PET/CT (Positronenemissionstomographie): 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur diagnosti-
schen Positronenemissionstomographie, diagnostischen Positronenemissionstomographie mit 
Computertomographie 

 

 

 

________________________                         _________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift  

(Teamleitung/Vertretungsberechtigter5)  

 
5 Der Vertretungsberechtigte eines Teammitgliedes (aus einem Krankenhaus oder MVZ) ist die Geschäftsführung dieser Einrichtung. 
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Qualitätssicherungsvereinbarungen nach § 135 Absatz 2 SGB V zu  

Tumoren des Gehirns und der peripheren Nerven 
 

Es wird bestätigt, dass das Team die Leistungen, welche den Anforderungen des § 135 Abs. 2 SGB 
V unterliegen, unter Einhaltung der hier beinhalteten Voraussetzungen in fachlicher, apparativer, 
baulicher, organisatorischer, personeller und hygienischer Hinsicht erbringt. 
 
Aktuell handelt es sich hierbei insbesondere um nachfolgende Richtlinien und Vereinbarungen: 
 
 

Ambulantes Operieren:  
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zum ambulanten 
Operieren; 

Kernspintomographie-Vereinbarung: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen 
gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung von Untersuchungen in der Kernspintomographie 
(Kernspintomographie-Vereinbarung 

MR-Angiographie: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur MR-Angiografie 
(Qualitätssicherungsvereinbarung zur MR-Angiografie) 

Invasive Kardiologie: 
Voraussetzungen gemäß § 135 Abs.2 SGB V zur Ausführung und Abrechnung invasiver kardiolo-
gischer Leistungen (Vereinbarung zur invasiven Kardiologie) 

Spezial-Labor: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Erbringung von 
speziellen Untersuchungen der Laboratoriumsmedizin (Qualitätssicherungsvereinbarung Spezial-
Labor) 

Onkologie: 
Vereinbarung über die qualifizierte ambulante Versorgung krebskranker Patienten „Onkologie-Ver-
einbarung“ (Anlage 7 zum Bundesmantelvertrag-Ärzte) 

PET und PET/CT (Positronenemissionstomographie) 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur diagnostischen 
Positronenemissionstomographie, diagnostischen Positronenemissionstomographie mit Compu-
tertomographie 

Strahlendiagnostik und –therapie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Untersuchungen in der diagnostischen Radiologie und Nuklearmedizin und von Strahlenthera-
pie (Vereinbarung zur Strahlendiagnostik und -therapie) 

Interventionelle Radiologie: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur interventionellen 
Radiologie (Qualitätssicherungsvereinbarung zur interventionellen Radiologie) 

Palliativmedizinische Versorgung: 
Vereinbarung nach § 87 Abs. 1b SGB V zur besonders qualifizierten und koordinierten palliativ-
medizinischen Versorgung 

Psychosomatik: 
Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Durchführung der Psychotherapie 
(Psychotherapie-Richtlinien) 

Psychotherapie: 
Vereinbarung über die Anwendung von Psychotherapie in der vertragsärztlichen Versorgung (Psy-
chotherapie-Vereinbarung; Anlage 1  Bundesmantel-Vertrag-Ärzte) 
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Schmerztherapie: 
Qualitätssicherungsvereinbarung zur schmerztherapeutischen Versorgung 
chronisch schmerzkranker Patienten gem. § 135 Abs. 2 SGB V 

Ultraschall: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Ultraschalldiag-
nostik 

Physikalisch Medizinische Leistung: 
Einheitlicher Bewertungsmaßstab (EBM) Kapitel 30.3 Nr.1 und 30.4 Nr.1. Für Vertragsärzte, die 
eine entsprechender Zusatzqualifikation oder eine besondere Zusatzqualifikation nichtärztlicher 
Mitarbeiter nachweisen. 

Langzeit-EKG: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Langzeit-elektrokardiographischen Untersuchungen 

 

 
 
________________________                         _________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift  

(Teamleitung/Vertretungsberechtigter6)  

 
6 Der Vertretungsberechtigte eines Teammitgliedes (aus einem Krankenhaus oder MVZ) ist die Geschäftsführung dieser Einrichtung 
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Qualitätssicherungsvereinbarungen nach § 135 Absatz 2 SGB V zu  

Chronisch entzündlichen Darmerkrankungen 
 

Es wird bestätigt, dass das Team die Leistungen, welche den Anforderungen des § 135 Abs. 2 SGB 
V unterliegen, unter Einhaltung der hier beinhalteten Voraussetzungen in fachlicher, apparativer, 
baulicher, organisatorischer, personeller und hygienischer Hinsicht erbringt. 
 
Aktuell handelt es sich hierbei insbesondere um nachfolgende Richtlinien und Vereinbarungen: 
 

Ambulantes Operieren:  
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zum ambulanten 
Operieren; 

Koloskopie: 
Voraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Ausführung und Abrechnung von koloskopi-
schen Leistungen (Qualitätssicherungsvereinbarung zur Koloskopie) 

Kernspintomographie-Vereinbarung: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen 
gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung von Untersuchungen in der Kernspintomographie 
(Kernspintomographie-Vereinbarung 

MR-Angiographie: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur MR-Angiografie 
(Qualitätssicherungsvereinbarung zur MR-Angiografie) 

Spezial-Labor: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Erbringung von 
speziellen Untersuchungen der Laboratoriumsmedizin (Qualitätssicherungsvereinbarung Spezial-
Labor) 

Strahlendiagnostik und –therapie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Untersuchungen in der diagnostischen Radiologie und Nuklearmedizin und von Strahlenthera-
pie (Vereinbarung zur Strahlendiagnostik und -therapie) 

Interventionelle Radiologie: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur interventionellen 
Radiologie (Qualitätssicherungsvereinbarung zur interventionellen Radiologie) 

Psychosomatik: 
Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Durchführung der Psychotherapie 
(Psychotherapie-Richtlinien) 

Psychotherapie: 
Vereinbarung über die Anwendung von Psychotherapie in der vertragsärztlichen Versorgung (Psy-
chotherapie-Vereinbarung; Anlage 1  Bundesmantel-Vertrag-Ärzte) 

Ultraschall: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Ultraschalldiag-
nostik 

Physikalisch Medizinische Leistung: 
Einheitlicher Bewertungsmaßstab (EBM) Kapitel 30.3 Nr.1 und 30.4 Nr.1. Für Vertragsärzte, die 
eine entsprechender Zusatzqualifikation oder eine besondere Zusatzqualifikation nichtärztlicher 
Mitarbeiter nachweisen. 

Langzeit-EKG: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung 
von Langzeit-elektrokardiographischen Untersuchungen 

 
 
________________________                         _________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift  

(Teamleitung/Vertretungsberechtigter6)  

 
6 Der Vertretungsberechtigte eines Teammitgliedes (aus einem Krankenhaus oder MVZ) ist die Geschäftsführung dieser Einrichtung
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Qualitätssicherungsvereinbarungen nach § 135 Absatz 2 SGB V zu  

Knochen – und Weichteiltumore 
 

Es wird bestätigt, dass das Team die Leistungen, welche den Anforderungen des § 135 Abs. 2 SGB 
V unterliegen, unter Einhaltung der hier beinhalteten Voraussetzungen in fachlicher, apparativer, 
baulicher, organisatorischer, personeller und hygienischer Hinsicht erbringt. 
 
Aktuell handelt es sich hierbei insbesondere um nachfolgende Richtlinien und Vereinbarungen: 
 

Ambulantes Operieren:  
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zum am-
bulanten Operieren; 

Kernspintomographie-Vereinbarung: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen 
gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung von Untersuchungen in der Kernspinto-
mographie (Kernspintomographie-Vereinbarung) 

MR-Angiographie: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur MR-
Angiografie (Qualitätssicherungsvereinbarung zur MR-Angiografie) 

Koloskopie: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zum am-
bulanten Operieren (Qualitätssicherungsvereinbarung zur Koloskopie) 

Invasive Kardiologie: 
Voraussetzungen gemäß § 135 Abs.2 SGB V zur Ausführung und Abrechnung invasiver 
kardiologischer Leistungen (Vereinbarung zur invasiven Kardiologie) 

Spezial-Labor: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Erbrin-
gung von speziellen Untersuchungen der Laboratoriumsmedizin (Qualitätssicherungs-
vereinbarung Spezial-Labor) 

Onkologie: 
Vereinbarung über die qualifizierte ambulante Versorgung krebskranker Patienten „On-
kologie-Vereinbarung“ (Anlage 7 zum Bundesmantelvertrag-Ärzte) 

PET und PET/CT (Positronenemissionstomographie) 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur diag-
nostischen Positronenemissionstomographie, diagnostischen Positronenemissionstomo-
graphie mit Computertomographie 

Strahlendiagnostik und –therapie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durch-
führung von Untersuchungen in der diagnostischen Radiologie und Nuklearmedizin und 
von Strahlentherapie (Vereinbarung zur Strahlendiagnostik und -therapie) 

Interventionelle Radiologie: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur inter-
ventionellen Radiologie (Qualitätssicherungsvereinbarung zur interventionellen Radiolo-
gie) 

Palliativmedizinische Versorgung: 
Vereinbarung nach § 87 Abs. 1b SGB V zur besonders qualifizierten und koordinierten 
palliativ-medizinischen Versorgung 

Psychosomatik: 
Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Durchführung der Psycho-
therapie (Psychotherapie-Richtlinien) 
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Psychotherapie: 
Vereinbarung über die Anwendung von Psychotherapie in der vertragsärztlichen Versor-
gung (Psychotherapie-Vereinbarung; Anlage 1 Bundesmantel-Vertrag-Ärzte) 

Ultraschall: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Ultra-
schalldiagnostik 

Langzeit-EKG: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durch-
führung von Langzeit-elektrokardiographischen Untersuchungen 

 

 
 
________________________                         _________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift  

(Teamleitung/Vertretungsberechtigter6)  

 
6 Der Vertretungsberechtigte eines Teammitgliedes (aus einem Krankenhaus oder MVZ) ist die Geschäftsführung dieser Einrichtung 
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Qualitätssicherungsvereinbarungen nach § 135 Absatz 2 SGB V zu  

Multiple Sklerose 
 

Es wird bestätigt, dass das Team die Leistungen, welche den Anforderungen des § 135 Abs. 2 SGB 
V unterliegen, unter Einhaltung der hier beinhalteten Voraussetzungen in fachlicher, apparativer, 
baulicher, organisatorischer, personeller und hygienischer Hinsicht erbringt. 
 
Aktuell handelt es sich hierbei insbesondere um nachfolgende Richtlinien und Vereinbarungen: 

 

Ambulantes Operieren:  
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zum ambu-
lanten Operieren; 

Invasive Kardiologie: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zum ambu-
lanten Operieren 

Kernspintomographie-Vereinbarung: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen 
gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durchführung von Untersuchungen in der Kernspintomo-
graphie (Kernspintomographie-Vereinbarung 

MR-Angiographie: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur MR-An-
giografie (Qualitätssicherungsvereinbarung zur MR-Angiografie) 

Spezial-Labor: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Erbrin-
gung von speziellen Untersuchungen der Laboratoriumsmedizin (Qualitätssicherungsver-
einbarung Spezial-Labor) 

Strahlendiagnostik und –therapie: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durch-
führung von Untersuchungen in der diagnostischen Radiologie und Nuklearmedizin und 
von Strahlentherapie (Vereinbarung zur Strahlendiagnostik und -therapie) 

Interventionelle Radiologie: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur inter-
ventionellen Radiologie (Qualitätssicherungsvereinbarung zur interventionellen Radiolo-
gie) 

Psychosomatik: 
Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Durchführung der Psychothe-
rapie (Psychotherapie-Richtlinien) 

Rhythmusimplantat-Kontrolle:  
Vereinbarung von Qualifikationsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Kontrolle von 
aktiven kardialen Rhythmusimplantaten (Qualitätssicherungsvereinbarung Rhythmusim-
plantat-Kontrolle) 

Sozialpädiatrie: 
Zuschlag zur sozialpädiatrischen Betreuung nach Einheitlichem Bewertungsmaßstab 
(EBM) 

Transurethrale Botulinumtoxin-Therapie: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zum ambu-
lanten Operieren 

Ultraschall: 
Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Ultra-
schalldiagnostik 
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Physikalisch Medizinische Leistung: 
Einheitlicher Bewertungsmaßstab (EBM) Kapitel 30.3 Nr.1 und 30.4 Nr.1. Für Vertrags-
ärzte, die eine entsprechender Zusatzqualifikation oder eine besondere Zusatzqualifika-
tion nichtärztlicher Mitarbeiter nachweisen. 

Langzeit-EKG: 
Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durch-
führung von Langzeit-elektrokardiographischen Untersuchungen 

 

 

 
 
________________________                         _________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift  

(Teamleitung/Vertretungsberechtigter6)  

 
6 Der Vertretungsberechtigte eines Teammitgliedes (aus einem Krankenhaus oder MVZ) ist die Geschäftsführung dieser Einrichtung 
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